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2  Jugendhilfe und Jugendsexualitat

2.1  Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe ist in Deutschland in einen gesetzlichen
Rahmen ecingebettet. Die aktuelle rechtliche Grundlage fiir die Kinder-
und Jugendhilfe bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von
1990, welches als sogenanntes Artikelgesetz in Artikel 1 das Sozialgesetz-
buch VIII - Kinder- und Jugendhilfe — (SGB VIII) beinhaltet. Durch die
Integration der Kinder- und Jugendhilfe in das Sozialgesetzbuch als Teil des
Sozialrechts haben auch Bestimmungen anderer Sozialgesetzbiicher Aus-
wirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe. Dies betrifft vor allem Fragen
der Leistungsgewihrung, des Datenschutzes und des Verwaltungsablaufes,
die in den SGB I und X geregelt sind (vgl. Struck, 2016, S. 666ft.). Diese
Einordnung wurde durchaus kritisch diskutiert, da durch eine zu grofie
Nihe zur Sozialversicherung eine Reduzierung auf fiirsorgerische Aufgaben
zu Lasten von Forder- und Bildungsangeboten befiirchtet wurde (ebd.,
S. 531). Das SGB VIII regelt die Leistungen und Angebote an Kinder,
Jugendliche und deren Familien, deren Gewihrung durch die 6ffentlichen
Triger und die Arbeit der 6ffentlichen und freien Triger (ebd., S. 5324F;
Wiesner, 2014). Im ersten Kapitel werden in den allgemeinen Bestimmun-
gen in § 1 Absatz 1 SGB VIII die Grundlagen fiir ein Recht auf Férderung
der Personlichkeit junger Menschen und in Absatz 3 fir die Pflicht der
Kinder- und Jugendhilfe zu dessen Umsetzung gelegt. Daraus leitet sich der
grundsitzliche gesetzliche Anspruch auf Erziehung und Forderung junger
Menschen ab. Dieser wird inhaltlich und strukturell in den folgenden Ka-
piteln des SGB VIII, die sich mit den Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe beschiftigen (zweites und drittes Kapitel SGB VIII), ausdifferenziert.®

8 Auf die Leistungen wird in Punkt 2.1.5 zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
eingegangen.
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2 Jugendhilfe und Jugendsexualitit

Inhaltlich und strukturell baut die Kinder- und Jugendhilfe in der Bun-
desrepublik Deutschland auf die historische Entwicklung von Jugendfiir-
sorge und Jugendpflege in den Vorgingerstaaten der BRD auf. Die Kinder-
und Jugendhilfe war tiber lange Zeitraume auf Fiirsorge vor allem in Form
von Heimunterbringung beschrinke (vgl. Knab, 2014; Kuhlmann, 2014).
Der Schutz vor Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen ist, ebenso
wie andere Formen der Armenfirsorge, Teil der historischen Wurzeln der
Sozialarbeit (vgl. Hammerschmidt & Tennstedt, 2012, S. 74; Niemeyer,
2012, S. 146). Ab dem 19. Jahrhundert entwickelten sich Jugendbewe-
gungen, die sich in Jugendverbinden organisierten, und Formen auf3er-
schulischer Bildung. Diese wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in die Ju-
gendpflege integriert und kénnen der Sozialpidagogik zugerechnet werden
(vgl. Giesecke, 1981; Hafeneger, 2015; Wendt, 2017). Fiir eine Ausein-
andersetzung mit der Frage, wie sexuelle Bildung als ein auflerschulisches
Bildungsangebot innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen kann, ist
es zunichst notwendig, tiber eine Betrachtung der historischen Zuginge
ein mogliches Begriffsverstindnis der Kinder- und Jugendhilfe zu erlangen,
da sich an dieses die aktuellen inhaltlichen, strukturellen und rechtlichen
Bedingungen anschliefien.

2.1.1 Historischer Zugang I:
Von der Jugendfiirsorge zur Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland hat sich in einem langen
historischen Prozess unter dem Einfluss der jeweiligen gesellschaftlichen
Verhiltnisse und verschiedener erzieherischer bzw. padagogischer Ansitze
entwickelt (vgl. Knab, 2014; Kuhlmann, 2014). Eckhardt Knab (2014)
datiert die Anfinge der Kinder- und Jugendhilfe in die Zeit des 11. und
12. Jahrhunderts. In dieser Zeit entstanden erste Waisenhiuser in kirch-
licher Trigerschaft (ebd., S. 21). Die Heimunterbringung wurde fiir Jahr-
hunderte zur wichtigsten Form der Kinder- und Jugendhilfe, die sich bis
ins 20. Jahrhundert hinein iiberwiegend in christlichen (zuerst katholi-
schen und spiter zunchmend auch protestantischen) Einrichtungen orga-
nisierte. Die Zahl der bediirftigen Kinder und die Anzahl der gegriindeten
Waisenhauser standen in einem direkten Zusammenhang mit gesellschaft-
lichen Ereignissen wie Kriegen oder der Verschlechterung der Lebensver-
haltnisse aufgrund von Verinderungen der 6konomischen Verhiltnisse.
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Die Unterstiitzung der Kinder in den Einrichtungen beschrankte sich in
der Regel auf eine Grundversorgung und eine religiose Erzichung (ebd.,
S. 21f.). Aufbauend auf cinem christlichen Erzichungsgedanken ent-
wickelten sich erste pidagogische Konzepte, die auch die Bildung der
Kinder und deren weitere berufliche Entwicklung berticksichtigten. Die
Bildungsbestrebungen wurden jedoch in vielen Einrichtungen nicht um-
gesetzt. Sowohl Waisenhiuser als auch Familien, die Kinder aufnahmen,
nutzten diese oft als giinstige Arbeitskrifte und vernachlissigten Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben. Die Versorgung und Erzichung der Kinder
in den Einrichtungen war von grofler Strenge und kérperlicher Ziichtigung
geprigt (ebd., S. 21; Kuhlmann & Schrapper, 2001, S. 302ff.). Beispiel-
gebend fuir die Entwicklung eines christlich ausgerichteten Erziehungskon-
zeptes innerhalb einer Erziehungsinstitution ist August Hermann Francke
(1663-1727), der im 17. Jahrhundert in Halle/Saale die Franckeschen
Stiftungen griindete. Francke verband seine christlichen Reformideen
(Pietismus) mit einem pidagogischen Konzept (vgl. Knab, 2014, S. 22).°
Die Heimerziehung erhielt in der Folge durch Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827) und Johann Heinrich Wichern (1808-1881) neue Impulse
und beide gelten heute als wichtige Vordenker der Heimpidagogik im
deutschsprachigen Raum (vgl. Niemeyer, 2012, S. 136ft.). Insbesondere
das von Wichern 1833 gegriindete Rauhe Haus bei Hamburg kann, hin-
sichtlich einer familienorientierten Heimerzichung in kleineren Gruppen,
als Vorlaufer der heutigen Heimerziehung in Form von Wohngemein-
schaften gelten.!?

Die Einfihrung des Reichsstrafgesetzbuches 1871 ermdéglichte eine
Ziasur in der Heimerziehung. Durch die Ausdifferenzierung des Gesetzes
in den Lindern des Deutschen Kaiserreiches wurde erstmals die recht-
liche Grundlage geschaffen, Kinder und Jugendliche gegen den Willen
der Eltern aus den Familien zu nehmen und Mafinahmen der Zwangs-
erzichung zuzufiihren. Diese Maffnahmen umfassten sowohl Kinder und
Jugendliche, die als verwahrlost galten, als auch Jugendliche, die ab dem
zwolften Lebensjahr straffillig wurden und ab dieser Zeit als bedingt
strafmiindig galten (vgl. Knab, 2014, S. 23). 1922 wurde mit dem Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz erstmals ein eigens die Jugendfiirsorge regelndes

9 Vgl. zu den Frankeschen Stiftungen auch: https://www.francke-halle.de/einrichtungen
-a-7345.html (03.12.2019).
10 Vgl. auch: https://www.rauheshaus.de/home.html (03.12.2019).
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Gesetz erlassen, das auch das Recht von Kindern auf Erzichung festhielt
und die Jugendpflege integrierte (ebd., S. 24; Wendt, 2017, S. 34). Ab
dem 19. Jahrhundert hatten sich reformpidagogische Ideen und Jugend-
bewegungen entwickelt, die Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend
die Erziechung in der Jugendfirsorge kritisierten und Einfluss auf die
Entwicklung pidagogischer bzw. erzicherischer Konzepte nahmen (vgl.
Wendt, 2017, S. 34f; Jorns, 1997, S. 35f.). Ihr Einfluss auf die Jugend-
fursorge endete jedoch mit dem Beginn der nationalsozialistischen Dik-
tatur 1933. Bildung und Erzichung in Einrichtungen der Jugendfiirsorge
mussten im nationalsozialistischen Sinn erfolgen. Es kam zum Verbot
von Wohlfahrtsverbianden, zur Schliefung von Einrichtungen oder 6ko-
nomischer Benachteiligung. Jugendfiirsorge wurde nur fiir bestimmte
Jugendliche gewihrt. Jugendliche, die nach Ansicht der Nationalsozia-
listen nicht in die Gesellschaft integrierbar waren oder aus rassistischen
Griinden nicht integriert werden sollten, wurden in Jugendschutz- oder
Jugendverwahrlagern untergebracht und von dort in der Regel mit Ein-
tritt der Volljihrigkeit in Konzentrationslager tiberfiihrt (vgl. Knab,
2014, S. 25f.; Kuhlmann, 2012, S. 93fF.). Auch nach dem Zweiten Welt-
krieg fand die Jugendfiirsorge bis in die 1960er Jahre hauptsichlich im
Rahmen von Heimerzichung und zum Teil unter gewaltvollen und kin-
deswohlgefihrdenden Zustinden statt (vgl. Kuhlmann, 2014, S. 27f, 31;
vgl. zur Heimerziechung in der DDR: Amthor, 2012, S. 216ff; GeifSler et
al., 1997). In beiden deutschen Staaten fand eine rechtliche Neureglung
der Jugendhilfe statt. In der BRD wurde das Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz tibernommen, tberarbeitet und als Gesetz fir Jugendwohlfahrt
weitergefithrt. In der DDR gab es ein Jugendgesetz, das die Fragen der
Jugendhilfe regelte. Der Begrift der Jugendfiirsorge wurde zunehmend
vom Begrift der Jugendhilfe abgelost, auch wenn in der DDR nach wie
vor der Fiirsorgegedanke prigend war (vgl. Jorns, 1997, S. 33ff.). Auf-
grund eines Umdenkens begannen ab den 1960er Jahren in der BRD ein
inhaltlicher und struktureller Wandel und ein Ausbau der ambulanten
Hilfen (vgl. Kuhlmann, 2014, S. 29f.). Somit kam es vor allem ab den
1960er und -70er Jahren zu unterschiedlichen Entwicklungen: Wihrend
in der BRD ambulante und teilstationire Mafinahmen stirker beriick-
sichtigt wurden, lag der Fokus in der DDR weiter auf der Heimerzichung
(vgl.Amthor, 2012; Bohler & Franzheld, 2010; Jérns, 1997). Die recht-
liche Basis der heutigen Kinder- und Jugendhilfe wurde 1990/1991 mit
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) geschaffen
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(vgl.Kuhlmann, 2014, S. 30f.)."! Die Hilfen zur Erzichung, als ein zen-
traler Bestandteil des SGB VIII, differenzieren die historische Idee der
Jugendfiirsorge weiter aus und haben sich zu einem vielfiltigen Arbeits-
feld in der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt (vgl. Birtsch et al., 2001b,
S. 9ff.; Macsenaere et al.,, 2014).

2.1.2 Historischer Zugang ll:
Von der Jugendpflege zur Jugendarbeit

Neben der Jugendfiirsorge entwickelte sich aus den Jugendbewegungen
ab dem 19. Jahrhundert die sogenannte Jugendpflege, aus der spiter die
Jugendarbeit hervorging.!> Hermann Giesecke nennt vier zentrale Berei-
che der Jugendpflege im Deutschen Kaiserreich: kirchliche, birgerliche,
militirische und proletarische Jugendverbinde (Giesecke, 1981, S. 59f.).
Die Jugendpflege war von Beginn an mit einem Bildungskonzept ver-
kniipft. So versuchte die Regierung des Deutschen Kaiserreiches, tiber die
Etablierung von auflerschulischen Bildungsangeboten in Einrichtungen
der Jugendpflege Einfluss auf die Jugendlichen zu nehmen (ebd., S. 62fF).
Preufen verabschiedete 1901 einen ersten Erlass, dann 1911 fiir minnli-
che und 1913 fur weibliche Jugendliche weitere Erlisse, die die Jugend-
pflege strukeurell und inhaltlich sowie die finanzielle Unterstiitzung der
nicht-staatlichen Triger regelten (ebd., S. 63f.; Thole, 2000, S. 44; Wends,
2017, S. 33). Im Gegensatz zur Jugendfiirsorge, die sich auf die Bediirftig-

11 In den neuen Bundeslandern trat das Gesetz bereits am 3. Oktober 1990 in Kraft, in den
alten Bundeslandern am 1. Januar 1991 (vgl. Struck, 2002, S. 529). Diesem Zeitpunkt
ging ein Uber 20-jahriger Diskussionsprozess voraus. Die Reformdiskussion wurde durch
inhaltlich-ideologische und finanzielle Vorbehalte beeinflusst und immer wieder ver-
zogert. Nach einer fast zehnjahrigen Erarbeitungszeit lehnte 1980 der Bundesrat das
vom Bundestag beschlossene Gesetz ab und es folgte eine weitere zehnjihrige Uber-
arbeitung und Diskussion, die zu der gesetzlichen Regelung von 1990 fiihrte (vgl. Jor-
dan, 2005, S. 62ff.).

12 Werner Thole (2000) beschreibt erste (nicht bewusst padagogisch initiierte) Wurzeln
einer Jugendarbeit bereits fiir die Zeit der Vormoderne ab dem 17. Jahrhundert, in Form
von Orten, die sich als Treffpunkte Jugendlicher und junger Erwachsener etablierten
(ebd., S. 33ff.). Als erste autonome und sich bewusst politisch verstehende aktive und
abgrenzende Jugendbewegung gilt die Wandervogelbewegung des 19. Jahrhunderts
(ebd.,, S. 40).
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keit einzelner Personen und deren Unterstiitzung bezog, wurde mit dem
Angebot der Jugendpflege der Fokus auf Gruppen gerichtet und eine pri-
ventive und férdernde Arbeit mit diesen angestrebt (vgl. Wendt, 2017,
S. 33f.). Die Jugendpflege wurde, wie bereits erwihnt, mit der Jugend-
fursorge durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1922 in einen gemein-
samen rechtlichen Rahmen integriert. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts
entstanden verschiedene neue pidagogische und erzieherische Ideen, die
in den 1920er Jahren zu einer » Sozialpidagogischen Bewegung« (Wendt,
2017, S. 35) fithrten. Bildung spielte dabei eine zentrale Rolle. Im auf3er-
schulischen Bildungsbereich kam es in dieser Zeit ebenso zur Griindung
der Volkshochschule (ebd., S. 36f.). In der Zeit des Nationalsozialismus
wurde die Jugendpflege direkt in das staatliche System integriert. Beispiel-
gebend ist die Organisation der Hitler-Jugend, in der teilweise tiber 90 Pro-
zent der 10- bis 18-Jihrigen organisiert waren und deren Aufgabe es war,
Kinder und Jugendliche im Sinne des Nationalsozialismus zu erzichen. Der
nationalsozialistischen Jugendpflege wurden weitreichende Aufgaben in
den Bereichen der Bildung und Erzichung tibertragen, sodass diese einen
entsprechenden Einfluss auf Kinder und Jugendliche nehmen konnte (vgl.
Jordan, 2005, S. 491F.; Giesecke, 1981, S. 169F.). Nach dem Zweiten Welt-
krieg kam es zu unterschiedlichen Entwicklungen in den Nachfolgestaaten.
In der DDR hielt die streng ideologische Ausrichtung der Jugendpflege
bis 1989 an. Jugendarbeit wurde in erster Linie tiber die staatliche Jugend-
organisation der Freien Deutschen Jugend (FDJ) organisiert (vgl. Amthor,
2012, S. 224f.; Hafeneger, 2013, S. 39). In der US-amerikanischen Besat-
zungszone entwickelten sich nach dem Zweiten Weltkrieg unter Leitung
der US-amerikanischen Streitkrifte erste offene Einrichtungen der Jugend-
arbeit (vgl. Hafeneger, 2013, S. 38f.). Diese wurden nach der Ubergabe an
die BRD jedoch geschlossen oder inhaltlich neu ausgerichtet. Gesetzliche
Grundlagen waren der 1950 verabschiedete Bundesjugendplan und die
Uberarbeitung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes zum Jugendwohl-
fahrtsgesetz ab 1953 (vgl. Jordan, 2005, S. 55ff.). Der tiberwiegende Teil
der Jugendarbeit in der BRD fand in der Tradition der staatlichen Jugend-
pflege Preuflens und der Weimarer Republik statt. Die Jugendarbeit sollte
praventive Aufgaben tibernechmen und die weltanschauliche und politische
Einstellung der Jugendlichen beeinflussen (ebd., S. 54f.). »Dabei dominier-
ten vor allem jugendschiitzerische und fiirsorgerische Leitmotive, in der
Tradition der deutschen Jugendarbeit sollten Jugendliche von der Strafle
ferngehalten und sinnvoll beschiftigt, vor Verwahrlosung bewahrt und vor
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Gefihrdungen geschiitzt werden« (Hafeneger, 2013, S. 40). Bezeichnend
fur die historische Ankniipfung und die politische Beeinflussung sind die
in den 1950er Jahren staatlich geplante Einbindung der Jugendarbeit in
die militirische Wiederaufriistung und die Einfithrung der Wehrpflicht in
der BRD (vgl. Jordan, 2005, S. 54f.). Aufgrund der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen veranderte sich ab den 1960er Jahren auch die Jugendarbeit, es
etablierten sich zunehmend Jugendclubs und in diesem Zusammenhang
neue Konzepte einer offenen Jugendarbeit (vgl. Hafeneger, 2013, S. 41f.).

2.1.3 Grundlegende strukturelle Bedingungen

Die Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts becinflussen neben der
inhaltlichen auch die strukturelle Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
bis heute. Die Trennung in 6ffentliche und freie Triger, das bis heute im
SGB VIII verankerte Subsidiaritatsprinzip, geht auf diese Zeit zuriick. Die
Kinder- und Jugendhilfe (Jugendfiirsorge/Jugendpflege) fand zu einem
grofen Teil, mit Ausnahme von Einrichtungen in der DDR und des NS-
Staates, durch freie Trager statt. Diese Entwicklung geht historisch auf die
Trigerschaft der Fiirsorge und Wohlfahrt in kirchlichen Einrichtungen
zurtick, aus denen sich die groflen kirchlichen Wohlfahrtsverbinde der Ca-
ritas und der Diakonie entwickelten. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur
Griindung der Arbeiterwohlfahrt und des Parititischen Wohlfahrtsverban-
des, die ebenfalls Aufgaben der Jugendfiirsorge tibernahmen. Zusammen
mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Jiidischen Wohlfahrtsverband
bilden diese Verbinde heute die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege e. V. und agieren als Dachverbidnde der meisten freien
Trager der Kinder- und Jugendhilfe. Neben den genannten Wohlfahrts-
verbinden und den ihnen angeschlossenen freien Trigern der Kinder- und
Jugendhilfe agieren im Bereich der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
weitere Jugendverbande in einer grofSen Tragervielfalt, die ihre Konzepte in
der Regel auf spezifische Gruppenangebote fokussieren (vgl. Jordan, 2005,
S. 126fF; Deinet et al., 2002). Neben diesen gibt es zwei weitere Bereiche
freier Tragerschaft. In der BRD entwickelten sich in den 1970er Jahren
Selbsthilfeorganisationen und -bewegungen die auch Aufgaben im Bereich
des heutigen SGB VIII iibernahmen (z.B. Kinderliden) und sich mittler-
weile zum groéfiten Teil in den oben genannten Wohlfahrtsverbinden, vor
allem dem Parititischen Wohlfahrtsverband, organisiert haben (vgl. Beher,
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2002, S.567£.; 2016, S. 708). Ein weiterer Bereich der freien Trigerschaft in
der Kinder- und Jugendhilfe sind privatwirtschaftliche Triger (vgl. Beher,
2002, S. 568; 2016, S. 715f; Jordan, 2005, S. 13). Diese konnen in privat-
gewerbliche und privat-gemeinniitzige Triger unterschieden werden, die
sich auf8erhalb der Zugehérigkeit zu den etablierten Wohlfahrts- und Dach-
verbinden entwickelt haben (vgl. Schipmann, 2014, S. 279). Neben wirt-
schaftlichen Interessen siecht Werner Schipmann hier auch die Motivation,
neue und innovative Ideen auflerhalb der groffen Verbinde und deren Struk-
turen umzusetzen (Schipmann, 2014, S. 279f.). Zur Organisation dieser
Trager wurde bereits 1953 ein eigener Bundesverband, der VPK — Bundes-
verband privater Trager der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e. V. -
gegriindet (ebd., S. 281). Eine weitere strukturelle Besonderheit der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland ist deren kommunale Zustindigkeit.
Bund und Linder sind fiir die gesetzlichen Rahmenbedingungen zustindig
und verantwortlich. Die Ausfithrung liegt jedoch im Zustindigkeitsbereich
der kommunalen Selbstverwaltung bei den Jugendidmtern der kreisfreien
Stidte und Landkreise als 6ffentliche Trager der Jugendhilfe. Es ergeben sich
somit eine grofle inhaltliche und strukturelle Vielfalt bei der Umsetzung der
Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe sowie eine Abhin-
gigkeit von den kommunal zur Verfiigung stehenden Finanzen (vgl. Bauer
et al., 2012; Bettmer, 2012; Schilling, 2012).

2.1.4 Begriffsbestimmung

Nach Norbert Schroer, Wolfgang Struck und Mechthild Wolff kann die
Kinder- und Jugendhilfe folgendermafien beschrieben werden:

»Heute umfasst die Kinder- und Jugendhilfe ausdifferenzierte Programme,
Angebote, Interventionsstrategien und soziale Unterstiitzungspolitiken, die
sich nicht nur auf Kinder und Jugendliche in Krisensituationen oder sozial
vernachlissigten Lebenslagen sowie ihr sWachteramt< bezichen. Sie ist ebenso
eine elementare Sozialisationsinstanz, die Kindheit und Jugend in unserer

Gesellschaft sozialpidagogisch mitgestaltet« (Schréer et al., 2016b, S. 12).

Erwin Jordan (2005) hebt ebenfalls den sozialpidagogischen Charakeer
der Kinder- und Jugendhilfe hervor und sicht diese als einen Ausschnitt
der Sozialpidagogik. Trotz Elementen von Sozialarbeit in der Kinder-
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und Jugendhilfe, zum Beispiel beim Abbau von Benachteiligungen oder
bei der wirtschaftlichen Absicherung von Familien, steht fiir Jordan im
Mittelpunkt der Bemithungen der Erzichungsgedanke (ebd., S. 12). Jordan
formuliert drei grundlegende Aufgabenbereiche:

»Fir die Jugendhilfe gilt es, junge Menschen in ihrer individuellen und so-
zialen Entwicklung zu fordern, durch soziale Arbeit Benachteiligungen zu
vermeiden und abzubauen, sowie Sorge zu tragen fir positive Lebensbe-
dingungen und eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Jugendhilfe
umfasst demnach allgemein férdernde, direke helfende und politische Auf-
gabenbereiche« (ebd., S. 12).

Da sich das Forschungsinteresse dieser Arbeit auf Jugendliche bezicht, wird
im weiteren Verlauf hauptsichlich die vereinfachte Bezeichnung Jugend-
hilfe statt des Begriffes Kinder- und Jugendhilfe benutzt. Unter Jugend-
hilfe werden im Folgenden Leistungen und Angebote an Jugendliche im
Rahmen des SGB VIII sowie die sich aus dem SGB VIII ergebende Struk-
tur offentlicher und freier Triger verstanden.

2.1.5 Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe ergeben sich aus dem SGB VIII
(vgl. auch 2.1). Reinhard Wiesner sicht als grundlegende Aufgabe, »die
Entwicklung junger Menschen und ihre Erzichung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfihigen Personlichkeit zu fordern« (Wies-
ner, 2014, S. 46), dic in § 1 Absatz 1 SGB VIII definiert ist. Dieser Auftrag
muss in Abwigung mit den im Grundgesetz stehenden verfassungsrechtli-
chen Rechten und Pflichten der Eltern und des Staates geschehen. So haben
die Eltern das natiirliche Recht auf Erzichung ihrer Kinder, die zugleich
deren Pflicht ist (Artikel 6 Absatz 2 GG). Daraus ergibt sich »die primire
Erzichungsverantwortung« (Wiesner, 2014, S. 46) der Eltern. Der Kinder-
und Jugendhilfe kommt hier die Aufgabe zu, die elterliche Erzichungsver-
antwortung zu unterstiitzen, zu stirken und zu erginzen (ebd., S. 46). Fiir
den Staat ergibt sich aus dem Grundgesetz das staatliche Wachteramt und
damit die Verpflichtung, iiber die Pflege und Erzichung der Eltern im Sinne
des Kindeswohls zu wachen und, wenn nétig, zu intervenieren (Artikel 6
Absatz 2 u. 3 GG).
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2 Jugendhilfe und Jugendsexualitit

Im SGB VIII werden als Adressat_innen junge Menschen benannt. Dies
stellt eine Erweiterung der historischen Sichtweise des Adressat_innen-
kreises dar. Auch wenn sich ein Grofiteil der Angebote und Leistungen
auf minderjahrige Kinder und Jugendliche und deren Familien bezieht, ist
damit auch die Forderung junger volljahriger Erwachsener moglich. Das
SGB VIII sicht hier Leistungen bis zum 27. Lebensjahr vor, die sich vor
allem im Bereich der Jugendarbeit und individueller Angebote bewegen
(vgl. Wiesner, 2014, S. 46f.). Das SGB VIII definiert in § 6 einen weitrei-
chenden Geltungsbereich. Demnach sind die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe nicht an eine Staatsangehorigkeit gebunden und konnen von
allen Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen werden, »wenn
sie rechtmifig oder auf Grund einer auslinderrechtlichen Duldung ihren
gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben« (§6 Absatz 2 SGB VIII; vgl.
Wiesner, 2014, S. 47). Kinder und Jugendliche mit deutscher Staatsan-
gehorigkeit konnen Leistungen auch im Ausland in Anspruch nehmen,
wenn sie in ihrem Aufenthaltsland keine Leistungen erhalten (§ 6 Absatz 3
SGB VIII). Wiesner fasst den Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe wie
folgt zusammen:

»Die Kinder- und Jugendhilfe hat deshalb einen komplexen Auftrag, dessen
Ziclrichtung im Einzelfall von der Erziehungsfahigkeit und den Ressourcen
der Eltern und der Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen abhingt«
(Wiesner, 2014, S. 46).

Die Komplexitit des Titigkeitsfeldes der Kinder- und Jugendhilfe wird
daran deutlich, da sich dieses nicht auf die Gewihrung reiner Sozialleis-
tungen beschrinke, sondern durch sogenannte andere Aufgaben erweitert
ist (ebd., S. 49). In § 2 SGB VIII werden diese fiir die Jugendhilfe wie folgt

genannt:

» (1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten
junger Menschen und Familien.
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzie-
herischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),
2. Angebote zur Forderung der Erziechung in der Familie (§§ 16 bis 21),
3. Angebote zur Forderung von Kindern in Tageseinrichtungen und

in Tagespflege (§§ 22 bis 25),
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6.

Hilfe zur Erzichung und erginzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36,
37,39, 40),

Hilfe fiir seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergin-
zende Leistungen (§§ 352 bis 37, 39, 40),

Hilfe fiir junge Volljihrige und Nachbetreuung (§41).

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind

1.
2.

N

10.

11.

12

die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§42),

die vorlaufige Inobhutnahme von auslindischen Kindern und Ju-
gendlichen nach unbegleiteter Einreise (§ 42a),

die Erteilung, der Widerruf und die Zuriicknahme der Pflege-
erlaubnis (§§ 43, 44),

die Erteilung, der Widerruf und die Zuriicknahme der Erlaubnis
fiir den Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung nachtrigli-
cher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47,
48a),

die Titigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a),

die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50),
die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
(§51),

die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
(§52),

die Beratung und Unterstiitzung von Miittern bei Vaterschaftsfest-
stellung und Geltendmachung von Unterhaltsanspriichen sowie
von Pflegern und Vormiindern (§§ 52a, 53),

die Erteilung, der Widerruf und die Zuriicknahme der Erlaubnis
zur Ubernahme von Vereinsvormundschaften (§ 54),
Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegen-
vormundschaft des Jugendamts (§§ 55 bis 58),

. Beurkundung (§59),
13.

die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60) «

Im weiteren Verlauf der Arbeit ist aufgrund dieser Komplexitit eine Ein-
schrinkung in Bezug auf die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe notig,
wobei eine Betrachtung der Angebote sexueller Bildung in diesem Kontext
vorgenommen werden soll. Da sich das Erkenntnisinteresse auf Jugendliche
als Adressat_innen von Angeboten bezieht, werden Leistungen, die sich auf
Eltern bzw. Familie und Kinder bezichen nicht beriicksichtige (§§ 16 bis
25 SGB VIII). Ebenso werden die Leistungen fiir junge Volljahrige nicht
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in den Blick genommen (§41 SGB VIII). Von den Leistungen und Aufga-
ben sind fiir die Betrachtung von Angeboten sexueller Bildung diejenigen
tir das Forschungsinteresse von Belang, bei denen sich aus den gesetzli-
chen Grundlagen Auftrige fir Bildung und Erziehung von Jugendlichen
im Rahmen der Sozialisationsinstanz Kinder- und Jugendhilfe ergeben.
Dies betrifft die Bereiche der allgemeinen Leistungen zur Forderung junger
Menschen (§§ 11-14 SGB VIII) und die Hilfen zur Erzichung (§§ 27-35
SGB VIII). Jugendliche, die Eingliederungshilfe fiir seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII erhalten, werden aufgrund
des sich daraus ergebenden spezifischen Hilfe- und Forderbedarfs nicht
berticksichtigt (vgl. Wiesner, 2014, S. 53).1

2.1.5.1 Kinder- und Jugendarbeit

Von den allgemeinen Leistungen der Jugendhilfe zur Forderung junger
Menschen (§§ 11-14 SGB VIII) wird im weiteren Verlauf auf die Jugend-
arbeit (§ 11 SGB VIII) fokussiert. Dies begriindet sich einerseits darin,
dass sich innerhalb der Jugendarbeit ein breit angelegter Bildungsanspruch
findet, der die Férderung von Jugendlichen und ihre Selbstbestimmung
in den Blick nimmt und unter dem das Forschungsinteresse betrachtet
werden kann:

»Jungen Menschen sind die zur Forderung ihrer Entwicklung erforderlichen
Angebote der Jugendarbeit zur Verfiigung zu stellen. Sie sollen an den Inte-
ressen junger Menschen ankniipfen und von ihnen mitbestimmt und mitge-
staltet werden, sie zur Selbstbestimmung befihigen und zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinfithren«

(§11 Absatz 1 SGB VIII).

Andererseits unterscheiden sich die weiteren Leistungen wie die Jugend-
verbandsarbeit (§ 12 SGB VIII), die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) inhalt-
lich und strukturell sehr deutlich. So stellt die Jugendverbandsarbeit ein
eigenes und in sich vielfiltiges Arbeitsfeld dar (vgl. Deinet et al., 2016).

13 Vgl. hierzu fiir eine weitere Auseinandersetzung: Lache (2015), BZgA (2010b) und die
Ausarbeitungen des Projektes TRASE - Training in Sexual Education for People with Dis-
abilities (https://www.traseproject.com).
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Die Jugendverbandsarbeit ist zudem durch einen hohen Grad chren-
amtlicher Arbeit in wertorientierten Verbinden gekennzeichnet (ebd.,
S.919ff.). Bei der Jugendsozialarbeit liegt der Fokus sehr deutlich auf einer
schulischen und beruflichen Eingliederung. Der erzieherische Kinder- und
Jugendschutz ist darauf fokussiert, Jugendliche vor schidigenden Einfliis-
sen zu schiitzen (vgl. Wiesner, 2014, S. 50). Fiir cine offene Betrachtung
und Herangehensweise, wie sexuelle Bildung fiir Jugendliche als Adres-
sat_innen erfolgen kann, ist, ausgehend von den gesetzlichen Grundlagen,
die Jugendarbeit das inhaltlich und strukturell geeignetste Leistungsan-
gebot. Insbesondere fiir die offene Jugendarbeit liegen ein Bildungsver-
standnis und Bildungskonzepte vor, die fir eine iber priventive Ziele
hinausgehende Auseinandersetzung mit Sexualitit innerhalb eines pada-
gogischen Auftrags anschlussfihig scheinen (vgl. Sielert, 2013¢; Sting &
Sturzenhecker, 2013).14

Die Form der Jugendarbeit, auf die in der Folge nach § 11 SGB VIII
fokussiert wird, ist eine offene Jugendarbeit, die, im Gegensatz zur Jugend-
verbandsarbeit, durch »nichtmitgliedsorientierte freiwillige Teilnahme,
hauptamtliches Personal und einen Ausgang von Riumen, der sich aber
auch zunechmend mobilisiert und Jugendszenen und Cliquen in ihrer
Lebenswelt aufsucht«, definiert ist (Deinet et al., 2002, S. 693). Ulrich
Deinet, Martin Nérber und Benedikt Sturzenhecker sehen die Jugend-
arbeit durch die gesetzliche Regelung als drittes Sozialisationsfeld neben
Elternhaus (Familie) und Schule definiert und damit als Pflichtaufgabe
der offentlichen Jugendhilfe, eigenstindiges Arbeitsfeld und gleichwertige
Leistung innerhalb der Jugendhilfe bestitige (Deinet et al., 2016, S. 914).
Die offene Jugendarbeit ist durch bestimmte Arbeitsprinzipien gekenn-
zeichnet. Jugendarbeit findet in der Freizeit der Jugendlichen statt. Aus der
gesetzlichen Grundlage des § 11 Absatz 1 SGB VIII leitet sich das Prinzip
der Freiwilligkeit ab. Jugendlichen sollen Angebote zur Verfiigung gestellt
werden und es liegt in der Entscheidung der Jugendlichen, ob sie diese
nutzen. Damit wird ein wesentlicher Unterschied zu anderen erzieheri-
schen bzw. pidagogischen Institutionen wie der Schule oder den Hilfen
zur Erzichung (siche unten) deutlich. Fiir die offene Jugendarbeit ergibt
sich daraus aber auch die Aufgabe, Angebote entsprechend den Interessen

14 Auf das Bildungsverstandnis und die Bildungsmaoglichkeiten der offenen Jugendarbeit
wird, ebenso wie auf eine griindliche Auseinandersetzung mit sexueller Bildung, in Ka-
pitel 3 eingegangen.
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und Bediirfnissen der Jugendlichen auszurichten, um diese attraktiv zu
machen. Offene Jugendarbeit muss fir sich, ihre Angebote und um Ad-
ressat_innen werben (ebd., S. 914f.). Die Mitbestimmung und Mitgestal-
tung von Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit ist, wie das Prinzip
der Freiwilligkeit, in § 11 SGB VIII gesetzlich festgelegt. Diesen beiden
Prinzipien, Freiwilligkeit und Partizipation, schliefSt sich das Prinzip der
Offenheit an. Jugendarbeit muss sowohl offen fiir alle Jugendlichen sein
als auch fir deren Themen und Interessen sowie in Bezug auf die zu errei-
chenden Ziele (ebd., S. 915; Alt et al., 2018, S. 14). Diese Offenheit betrifft
auch die Entwicklungen der Angebote. Jugendarbeit muss offen fiir neue
Konzepte sein und so zeigt sich heute neben der klassischen Einrichtung
des Offenen Freizeittrefts (OFT) ein vielfiltiges und nicht abgeschlossenes
Angebot, das stationire und mobile Formen umfasst (vgl. Alt et al., 2018,
S. 9fF; Deinet et al., 2002, S. 705£; 2016, S. 915). Ein weiteres Prinzip der
Jugendarbeit ist Bildung. Offene Jugendarbeit will unter Berticksichtigung
der genannten drei Prinzipien Bildungsprozesse bei Jugendlichen fordern.
Dieser Arbeitsauftrag leitet sich ebenfalls aus den gesetzlichen Grundlagen
ab. Jugendarbeit soll Jugendliche »zur Selbstbestimmung befahigen und zu
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen
und hinfithren« (§ 11 SGB VIII Absatz 1). Damit kommt der Jugend-
arbeit ein wichtiger Auftrag fir politische Bildung und die Eintibung de-
mokratischen Handelns zu (vgl. Deinet et al., 2016, S. 915). Jugendarbeit
verfolgt auflerdem das Prinzip einer Geschlechtergerechtigkeit (vgl. Alt
et al., 2018, S. 17). Diese hat ihre gesetzliche Grundlage in §9 Absatz 3
SGB VIIL Der sich daraus ergebende Auftrag, Benachteiligungen abzu-
bauen und Gleichberechtigung der Geschlechter zu férdern, erfordert im
Zusammenhang mit den oben genannten Prinzipien eine Auseinander-
setzung mit Geschlecht und Sexualitit, womit sich in Verbindung mit
dem Bildungsanspruch ein Anschluss fiir sexuelle Bildung in der offenen
Jugendarbeit ergibt. Offene Jugendarbeit ist lebenswelt- und sozialraum-
orientiert. Mit diesem Prinzip ergibt sich fir die offene Jugendarbeit, an
den realen Lebensverhiltnissen und Lebenserfahrungen der Jugendlichen
anzukniipfen und diese wahr- und ernst zu nehmen, um deren Interessen
und Bediirfnisse berticksichtigen zu kénnen. In diesem Kontext stehen
die Einbindung des Sozialraums und eine Beriicksichtigung der Orte und
Institutionen, die fir Jugendliche in diesem von Bedeutung sind, und die
Nutzung der Ressourcen, die sich im Sozialraum bieten (vgl. Al et al.,
2018, S. 16; Deinet et al., 2002, S. 7081f.; 2016, S. 925fF.; Deinet, 1999).
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Die Umsetzung einer offenen Jugendarbeit unter Berticksichtigung
ihrer Anspriiche und Prinzipien unterliegt jedoch den Grenzen der fi-
nanziellen Mittel. Die Jugendarbeit kann zwar nach §2 als eine grund-
satzliche Pflichtaufgabe des SGB VIII benannt werden, jedoch ergibt sich
daraus kein Leistungsanspruch fiir Jugendliche. Vielmehr besteht bei der
Entscheidung iiber die Finanzierung von Jugendarbeit ein Ermessens-
spielraum fiir die 6ffentliche Jugendhilfe nach §§74 und 79 SGB VIIL
Dies fihrt in der Praxis dazu, dass aufgrund der hohen finanziellen Belas-
tungen der Kommunen durch Pflichtaufgaben, die mit einem Leistungs-
anspruch im SGB VIII verbunden sind, wie der Kindertagesbetreuung
und den Hilfen zur Erzichung, die Hohe der finanziellen Férderung von
offener Jugendarbeit regelmifig zur Diskussion steht (vgl. Spiegel, 2010).
Die Jugendarbeit steht hier in einem Spannungs- und Abhangigkeitsver-
haltnis. Auf der einen Seite steht ein eigenes Selbst- bzw. Professions-
verstindnis der offenen Jugendarbeit, das sich auch in den gesetzlichen
Ausfithrungen (§11 SGB VIII) findet, auf der anderen Seite stehen po-
litische Forderungen, dass die Jugendarbeit stirker sozialpolitisch in die
Pflicht genommen werden solle. Dies betrifft unter anderem eine enge
Kooperation mit Schule zur Umsetzung schulischer Ziele hinsichtlich
des Erreichens von Abschliissen, eine priventivere Ausrichtung von An-
geboten, die zu Lasten der offenen Arbeit geht, oder auch eine zu starke
an erzicherischen Belangen der Hilfen zur Erziehung orientierte Sozial-
raumorientierung des Jugendamtes (vgl. Deinet et al., 2016, S. 916, 926).
Es besteht die Herausforderung fiir die Jugendarbeit, ihre Konzepte
fachlich weiterzuentwickeln, transparent darzustellen, zu rechtfertigen
und sich gegen zu starke politische Einflussnahme zu wehren und ecine
dauerhafte und ausreichende Finanzierung zu erreichen (vgl. Deinet et al.,
2002, S.711; 2016, S. 916f.; Thole, 2000, S. 290f.).

Mit Blick auf die Adressat_innen »sollte Jugendarbeit sich als vari-
antenreiches, bildungsorientiertes, aber auch Freude und Spaf8 vermit-
telndes Dienstleistungsangebot prisentieren« (Thole, 2000, S. 290).
In diesem Sinne sollte eine Sozialraumorientierung eine Kooperation
und Vernetzung mit anderen Trigern und Einrichtungen in den Blick
nehmen, die an den Bedarfen und Interessen der Adressat_innen orien-
tiert ist, die gesetzlichen Grundlagen beachtet und die spezifische inhalt-
liche und strukturelle Ausrichtung des Arbeitsfeldes Jugendarbeit gegen-
tiber anderen Arbeitsfeldern innerhalb der Jugendhilfe bewahrt (ebd.,
S.291f).
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2.1.5.2 Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erzichung (HzE, §§27-35 SGB VIII) haben sich aus der
Jugendfiirsorge entwickelt und umfassen ein vielfaltiges Leistungsangebot,
das sich strukturell in drei grundlegende Formen gliedern lasst: ambulante,
teilstationdre und stationire Angebote. Inhaltlich lassen sich erzicherische
bzw. pidagogische und therapeutische Maflnahmen differenzieren (vgl.
Wiesner, 2014, S. 52f.). Ein grundlegender Unterschied zu den Angebo-
ten der allgemeinen Leistungen nach §§ 11-13 und § 14 Absatz 2 Satz 1
SGB VIII, die sich direkt an Jugendliche richten und ihre Férderung in den
Blick nehmen, ist, dass hier die Personensorgeberechtigten die anspruchs-
berechtigten Personen sind, wenn ein erzieherischer Bedarf bei Kindern
oder Jugendlichen vorliegt und dieser durch die Eltern nicht gewéhrleistet

werden kann (ebd., S. 52):

»Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erzichung eines Kindes oder
cines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erzichung), wenn eine
dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erzichung
nicht gewahrleistet ist und die Hilfe fur seine Entwicklung geeignet und
notwendig ist« (§27 Absatz 1 SGB VIII).

Zur Gewihrleistung dieses Bedarfes werden insbesondere Leistungen nach
§§28-35 SGB VIII durch das Jugendamt bewilligt. Jedoch sollen sich
Art und Umfang der Hilfe nach dem erzicherischen Bedarf im Einzelfall
richten (§27 Absatz 2 SGB VIII), sodass diese keine abschliefenden Leis-
tungen darstellen und weitere Angebote méglich sind (vgl. Wiesner, 2014,
S.53). So werden nach §27 SGB VIII weitere Hilfen gewihrt. Dies sind
zum Beispiel nach Absatz 2 Flexible Erziehungshilfen oder Integrierte Er-
ziehungshilfen (vgl. Plankensteiner, 2014; Wolff, 2001) oder im therapeuti-
schen Bereich nach Absatz 3 die Aufsuchende Familientherapie (AFT). Die
oben genannte strukturelle Unterscheidungsmaéglichkeit der Hilfen lasst
sich hier unter dem Blickpunkt der Gewihrleistung einer entsprechenden
Erziehung durch die Familie bzw. die Sorgeberechtigten erginzen. Die
Hilfen zur Erziehung sollen »ein zur Familienerziehung komplementires
kompensatorisches Sozialisationsfeld« darstellen (Birtsch et al., 2001b,
S. 11). Daraus leitet sich die klassische Unterteilung in familienunterstiit-
zende, familienerginzende undfamilienersetzende Mafinahmen ab, wobei
kritisiert wird, dass der Begriff familienersetzend nur durch eine verbind-
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liche Lebensgemeinschaft wie in Pflegefamilien oder Erzichungsstellen
eingelost werden kann und nicht generell fiir Fremdplatzierungen wie die
Heimerzichung verwendet werden sollte (ebd., S. 11). Kritisch wird von
den Autor_innen auch die Verwendung des Begriffs der Hilfen zur Erzie-
hung gesehen und stattdessen werden die Begrifte Erziehungshilfen oder
erzieherische Hilfen genutzt. Es wird erstens angefiihrt, dass das Konzept
der Erzichungshilfe ein sozialpidagogisches Konzept darstellt, was tiber
die Standardhilfen von §§28-35 SGB VIII hinausgeht; zweitens, dass
die Hilfen zur Erziehung einen rechtlichen Anspruch der Personensorge-
berechtigten darstellen und sich vor allem an diese als Adressat_innen
wenden, wihrend das Konzept der Erzichungshilfen stirker an Kinder
und Jugendliche adressiert ist (ebd., S. 11).

Flexible Erzichungshilfen haben das Ziel, passgenaue Unterstiitzung
anzubieten und die durch eine zunehmende Spezialisierung entstandene
Nichtzustindigkeit der Hilfen zur Erzichung zu iiberwinden (vgl. Planken-
steiner, 2014, S. 85). Durch die zunchmende Professionalisierung und
Spezialisierung kam es in den Hilfen zur Erzichung dazu, dass diese den
in den Familien vorhandenen komplexen Anforderungen und Bedarfs-
lagen teilweise nicht mehr gerecht werden konnten. Erziehungshilfen
sollten sich daher an den individuell wechselnden Bedarfen und Lebens-
umstinden der Familien ausrichten und nicht an den standardisierten
und getrennt bewilligten Hilfen zur Erzichung (ebd., S. 86; Wolff, 2001).
Eine subjektorientierte Hilfe, die an den Bediirfnissen und am Willen der
Adressat_innen ausgerichtet ist, bedingt eine Umstrukturierung der bis-
herigen Jugendhilfe- und Tragerlandschaft, da diese eine Integration ver-
schiedener Hilfeangebote verlangt, die nicht auf eine Einrichtung oder
einen Triger beschrinke sein sollte (ebd., S. 90). Das Konzept der Sozi-
alraumorientierung lisst sich direkt an diese Uberlegungen des Konzepts
der Erziehungshilfe anschlieflen. Hier stehen ebenso die Interessen und
der Wille der betreffenden Menschen im Mittelpunke (vgl. Hinte, 2014,
S. 339) und dariiber hinaus eine konsequente Nutzung der Ressourcen
des Sozialraums und eine Kooperation und Koordination von Einrich-
tungen und Angeboten (ebd., S. 340). Wolfgang Hinte schligt in Bezug
auf die Erzichungshilfen sozialriumlich organisierte Teams zur Entwick-
lung passgenauer Angebote, »die konsequente Entsiulung der bislang
standardisiert vorgehaltenen Maffnahmen nach §27ff. SGB VIIl«, die
Einrichtung von Jugendstationen und sozialriumlich flexible Finanz-

budgets zur Umsetzung bedarfsgerechter Hilfen vor (ebd., S. 342f.).
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Klaus Wolf sicht hier die Gefahr, dass im Zusammenhang mit dem Kosten-
aspekt eine zu starke Sozialraumorientierung zu einer Erosion des indivi-
duellen Rechtsanspruches auf Erziehungshilfe und damit zu einem Abbau
einzelfallbezogener Hilfen fithren kénnte (Wolf, 2002, S. 634). Kritisch
mit Blick auf eine Sozialraumorientierung sicht er auch die Moglichkeit der
Entstehung kleiner regionaler Monopole bei der Tragerzustindigkeit und
damit verbunden eine Einschrinkung des Wunsch- und Wahlrechts der
Adressat_innen (ebd., S. 635). Grundlegend kann die Idee einer flexiblen,
adressat_innen- und sozialraumorientierten Erzichungshilfe an das Kon-
zept der Lebensweltorientierung Sozialer Arbeit von Hans Thiersch ange-
schlossen werden, der dieses auch als Konzept einer lebensweltorientierten
Erzichungshilfe spezifiziert (Thiersch, 2001, S. 222). Thiersch (2001)
fihre aus, dass sich eine lebensweltorientierte Erziehungshilfe nur iber
eine angemessene Entwicklung flexibler Hilfen umsetzen lisst, sich jedoch
nicht darin erschopft und nicht auf die Erziehungshilfe beschrinkt werden
darf. Vielmehr sind Angebote der Kinder- und Jugendhilfe wie Kinder-
tagesstitten oder die Jugendarbeit und dartiber hinaus weitere soziale
Hilfen und Angebote bis hin zur »Kultur des Sozialen« einzubezichen
(ebd., S. 229ff.). Damit meint Thiersch sowohl professionelle wie zivilge-
sellschaftliche bzw. ehrenamtliche Orte und Institutionen im Sozialraum
(cbd,, S. 231).

Statistisch gesehen sind Formen flexibler Erzichungshilfen, die nach §27
Absatz 2 SGB VIII gewihrt werden, jedoch zu vernachlissigen: Sie machen
nur ca. 6,5 Prozent aller Erzichungshilfen aus. In der Praxis entfillt der
grof3te Teil der von jungen Menschen unter 21 Jahren in Anspruch genom-
menen (und gewihrten) Erzichungshilfen auf die Hilfen zur Erzichung
nach §§28-35 SGB VIII Diese lassen sich weiter differenzieren. So ent-
fallen ca. 25 Prozent auf stationire und teilstationdre Angebote, darunter
umfasst die Heimerzichung ca. 13 Prozent aller Hilfen. Die ambulanten
Hilfen haben einen Anteil von tiber 31 Prozent, wobei den grofiten Teil die
Sozialpidagogische Familienhilfe mit ca. 21 Prozent aller Hilfen ausmacht.
Statistisch gesechen am bedeutendsten ist die Erzichungsberatung mit tiber
40 Prozent aller Erzichungshilfen. Insgesamt erhalten tiber 1,1 Millionen
junge Menschen in Deutschland eine Erzichungshilfe (vgl. Fendrich et
al., 2016, S. 13; 2017a). Fiir den weiteren Verlauf der Arbeit wird nicht
eine Erzichungshilfe speziell in den Blick genommen, vielmehr sind die
Erfahrungen der Jugendlichen, die diese im Zusammenhang mit Kommu-
nikation und eventuell erzicherischen bzw. pidagogischen Angeboten zu
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Sexualitit in den Erzichungshilfen gemacht haben, fiir eine Diskussion
eines Bildungskonzeptes zu Sexualitit in der Jugendhilfe von Bedeutung.
Eine spezifische Auseinandersetzung mit Sexualitit in den erzicherischen
Hilfen hat in der Wissenschaft bisher nur bedingt stattgefunden und ist
in der Regel auf stationire Angebote fokussiert (vgl. Mantey, 2017, 2018;
Helfferich & Kavemann, 2016; Rusack, 2015).

2.1.5.3 Konzepte der Jugendhilfe unter einer sozialrdumlichen
und adressat_innenorientierten Perspektive

Aus einer sozialriumlichen und adressat_innenorientierten Perspektive
speziell in der Erziehungshilfe und ebenso allgemein in der Jugendhilfe sind
Angebote der Jugendarbeit von zentraler Bedeutung. Wie bereits erwihnt
konnen diese einen weiteren wichtigen Sozialisationsort im Sozialraum der
Jugendlichen darstellen. Zudem kann die Jugendarbeit anders als die auf
Hilfe, Erziehung und Kontrolle orientierten Erzichungshilfen stirker an
den Interessen, Bediirfnissen und der Freiwilligkeit der Jugendlichen anset-
zen und diese beriicksichtigen. Diese Punkte sind, wie die Férderung von
Selbstbestimmung, fir die Jugendarbeit gesetzlich verankert und in diesem
Zusammenhang steht der Auftrag, entsprechende Bildungsangebote be-
reitzustellen (vgl. Deinet et al., 2002, S. 694fF.). Fiir cine weitere Beschifti-
gung mit sexueller Bildung in der Jugendhilfe sind die Moglichkeiten der
offenen Jugendarbeit zentral fir diese Arbeit. Diese sind jedoch aus Sicht
eines sozialraumorientierten Konzepts unter Einbeziehung der Lebenswelt
Jugendlicher und unter der Beriicksichtigung von und der Kooperation
mit anderen wichtigen Sozialisationsinstanzen zu betrachten (vgl. Deinet
et al., 2002, S. 706fL.). In diesem Sinne ergeben sich fiir die Jugendarbeit
und die Erzichungshilfen einerseits Moglichkeiten und Notwendigkeiten
der Kooperation im Sinne Jugendlicher, andererseits sind die Erfahrun-
gen Jugendlicher in anderen Sozialisationsinstanzen wie der Schule, der
Familie, der Peergroup und auch speziell in Institutionen der Jugendhilfe
zu berticksichtigen.

Ein sozialraumliches und adressat_innenorientiertes Konzept der
Jugendarbeit lasst sich nur erfolgreich umsetzen, wenn es den aktuellen
Lebenslagen und Bediirfnissen der Jugendlichen angepasst wird. Das
heift, um bedarfsgerechte Angebote zu erarbeiten, ist ein solches Kon-
zept jeweils fiir einen Ort bzw. einen Sozialraum von unten zu entwickeln.
Dies kann dazu fithren, dass unterschiedliche Angebote an verschiedene
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Adressat_innen notig werden und damit ein differenziertes Konzept er-
forderlich ist (vgl. Deinet et al., 2002, S. 7081t.). Es ist moglich hier zeit-
lich, inhaltlich und raumlich getrennte Angebote in stationiren offenen
Freizeiteinrichtungen und zusitzlich mobile Angebote fiir die Adressat_
innen in einem Sozialraum zu schaffen (ebd., S. 710). An die obigen Aus-
fihrungen lasst sich die Uberlegung anschlieflen, dass es ausgehend von
einer konzeptionellen und fachlichen Basis in Bezug auf sexuelle Bildung
keine standardisierten formalen Angebote geben kann, sondern diese je-
weils adressat_innen- und lebensweltorientiert gestaltet werden miissen.
Da sich die Jugendarbeit nicht nur als zentraler Sozialisationsort versteht,
sondern auch als wichtiger Bildungsort, und sich im Gegensatz zur Schule
ein differenziertes Verstindnis von Bildung zeigt (vgl. Sting & Sturzen-
hecker, 2013, S. 375£.), ergibt sich notwendigerweise eine Auseinander-
setzung mit dem Bildungsbegriff und daraus folgenden Konzepten fiir
die offene Jugendarbeit und die sexuelle Bildung. Dies erfolgt ausfihrlich
in Kapitel 3 dieser Arbeit.

2.1.6 Spezielle und aktuelle Herausforderungen an Jugendhilfe

Fiir die Jugendhilfe zeigen sich zwei sowohl zeitlich aktuelle wie inhaltlich
spezielle Herausforderungen, vor denen die Institutionen und die Fach-
krafte der Jugendhilfe stehen. Beide Herausforderungen sind in Bezug auf
das Forschungsinteresse, Moglichkeiten sexueller Bildung in der Jugend-
hilfe zu betrachten, relevant und werden aus diesem Grund angefiihre,
wobei die Reihenfolge der Darstellung keine Wertung darstellt, sondern
dem zeitlichen Kontext des Auftretens bzw. Bekanntwerdens folgt.

Die erste Herausforderung stellt die Auseinandersetzung mit sexuali-
sierter Gewalt gegeniiber Kindern und Jugendlichen in pidagogischen
Einrichtungen dar und daraus folgend die Herausforderung der Umset-
zung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in ebendiesen. Die Di-
mension erlebter Ubergriffe, die zu dieser Herausforderung und zu einem
Handlungsdruck fir Politik, Wissenschaft und Praxis fithrte, wurde nach
den Aufdeckungen von sexualisierter Gewalt in padagogischen Einrich-
tungen im Jahr 2010 deutlich. Obwohl die mediale Skandalisierung, die
fir eine erste Sensibilisierung durchaus sinnvoll war, nach einem Jahr
nachlief — und damit auch die gesellschaftliche Anteilnahme daran —,
kam es auf wissenschaftlicher und fachlicher Ebene zu einer intensi-
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ven Beschiftigung und Auseinandersetzung mit diesem Thema, die bis
heute anhilt (vgl. Bange, 2018, S. 32F; Retkowski et al., 2018b, S. 15fF;
Wazlawik et al., 2018)." Fiir die Jugendhilfe ergibt sich neben der oben
genannten Thematik der Ubergriffe in pidagogischen Kontexten von Er-
wachsenen auf Kinder und Jugendliche eine weitere, die sich auf sexu-
alisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen bezicht. So erfihrt ein
Teil der Jugendlichen sexualisierte Gewalt in stationdren Einrichtungen
innerhalb der Peergroup (vgl. Wolff, 2018, S. 464). Insgesamt sind For-
schungsergebnisse zu sexualisierter Gewalt innerhalb der Peergroup noch
rar, doch zeigen erste Befunde, dass bis zu ein Drittel der Falle sexuali-
sierter Gewalt an Jugendlichen von anderen Jugendlichen ausgeiibt wird
(vgl. Rusack, 2018, S. 317f.). Insbesondere fiir die stationdren Einrich-
tungen ist laut Mechthild Wolff sexualisierte Gewalt im Zusammenhang
mit méglichen (Re-)Viktimisierungen und Reinszenierungen Jugendli-
cher aufgrund der biografischen Erfahrungen selbst erlebter sexualisier-
ter Gewalt zu bedenken (Wolff, 2018, S. 463f.) und ebenso Folgen eines
sexuellen Missbrauchs, die sich in Form von auffilligem sexualisierten
Verhalten zeigen und eine angemessene Intervention der Fachkrifte erfor-
dern (vgl. Helfferich & Kavemann, 2016, S. 56). Eine besondere Heraus-
forderung ist, dass sich sowohl Fachkrifte wie Jugendliche aufgrund des
Hilfesettings schr nah kommen. Neben den alltiglichen Arbeitsthemen
ist es in den stationiren Hilfen unvermeidlich, dass Fachkrifte auch sehr
private und persénliche Themen mit Jugendlichen besprechen bzw. dass
Fachkrifte mit diesen konfrontiert werden (ebd., S. 54f.). Im Umgang
mit Sexualitit zeigt sich, dass Verbote aufgrund des Schutzaspektes tiber-
wiegen, diese jedoch zu einer Geheimhaltung der Jugendlichen gegeniiber
den Fachkriften fihren sowie zu einer Verlagerung nach auflen und so
einer sozialpidagogischen bzw. erzieherischen Einflussnahme entzogen
werden (ebd., S. 54, 57). Fiir die stationiren Erzichungshilfen sollte daher
ein sexualpadagogisches Konzept Teil eines umfassenden Schutzkonzeptes

15 Auf die Einzelheiten der Ereignisse wird hier nicht weiter eingegangen. Zentral fiir die
Diskussion und die mediale Berichterstattung waren die Vorfdlle in der Odenwald-
schule und am Canisius-Kolleg, vgl. dazu die Presseberichte von Spiegel-Online vom
19.03.2010 (http://www.spiegel.de/panorama/missbrauchskandal-ex-chef-der-oden
waldschule-gibt-sexuelle-uebergriffe-zu-a-684680.html) und vom 01.02.2010 (http://
www.spiegel.de/panorama/justiz/berliner-canisius-kolleg-schulleitung-wusste-frueh
-von-missbrauch-a-675288.html).
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sein, damit neben der Gewaltproblematik auch andere Seiten von Se-
xualitit thematisiert werden konnen, sodass eine Kommunikation iiber
sexuelle Themen in der Einrichtung erméglicht wird (ebd., S. 58). Fiir
die Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit zeigen Untersuchungen
ebenfalls, dass Jugendliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen
sexualisierter Gewalt angeben (vgl. Efer et al., 2018, S. 455; Krollpfeiffer,
2016). Damit ergibt sich sowohl fiir die Erzichungshilfen als auch fir die
Jugendarbeit ein Auftrag. Mechthild Wolff und Tobias Norys schen, wie
oben auch fiir die stationire Erziehungshilfe beschrieben, aufseiten der
Fachkrifte in der Jugendarbeit eine Unsicherheit im Umgang mit Sexu-
alitat und sexualisierter Gewalt, die zu Hilflosigkeit und Unbeholfenheit
fithre (Wolff & Norys, 2016). So reagieren auch hier die Fachkrifte cher
mit Verboten und lagern damit die als problematisch wahrgenommenen
Aktivititen aus der Einrichtung aus, als dass eine konstruktive und sach-
liche Auseinandersetzung mit den Jugendlichen erfolgt (ebd., S. 42). Die
Autor_innen fordern daher: »Es scheint ein sexualpidagogisches Bil-
dungskonzept fir die Jugendarbeit notwendig, in dem Betreuungsper-
sonen und Jugendliche gleichermaflen einbezogen werden« (ebd., S. 43).
Inhalte eines solchen Konzeptes miissen die Forderung von Selbstbestim-
mung und Selbstwirksamkeit im Sinne einer Befihigung des Treffens von
Entscheidungen, eine Sensibilitit fiir die eigenen Grenzen und die anderer
aufseiten der Jugendlichen, aber auch Kompetenz- und Wissensvermitt-
lung aufseiten der Fachkrifte sowie Handlungsanweisungen in Bezug auf
nétige Interventionen sein (ebd., S. 43).1¢

Die zweite Herausforderung, die beschrieben werden kann, ergibt sich
durch die Migration nach Deutschland. Insbesondere durch die Flucht
vor Biirgerkrieg bzw. kriegerischen Konflikten in Syrien, Afghanistan und
dem Irak kam es zu ansteigenden Zahlen bei der Aufnahme von minder-
jahrigen unbegleiteten Gefliichteten in Einrichtungen der stationiren
Erzichungshilfen ab 2015 und zur Aufnahme von Familien mit minder-
jahrigen Kindern in zentralen und dezentralen Einrichtungen der Lander
und Kommunen. Je nach Anerkennung der Fluchtgriinde und dem daraus
folgenden Aufenthaltsstatus sowie der Bleibeperspektive ergeben sich nach
den kurzfristigen entstechenden Aufgaben der stationiren Unterbringung

16 In diesem Abschnitt liegt der Fokus auf sexualisierter Gewalt im Kontext der Jugendhilfe.
In Punkt 2.2 wird auf die allgemeine Prévalenz zu sexualisierter Gewalt bei minderjahrigen
Personen eingegangen.

52

https://dol.org/10.30820/8783837976816-20 - am 26.01.2028, 21:13:25, https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - [ Fmm—


https://doi.org/10.30820/9783837976816-29
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.1 Kinder- und Jugendhilfe

auch mittel- und langfristig vielfiltige Aufgaben fiir die Jugendhilfe.!” Die
Herausforderung durch Migration und Flucht fiir die Jugendhilfe zeigt
sich statistisch in den Daten der Inanspruchnahme von Erziehungshilfen.
Ab 2015 kam es zu einem sehr deutlichen Anstieg in den Hilfen zur Erzie-
hung. Die stationiren Hilfen wie die Heimerzichung (+25 Prozent) oder
die Vollzeitpflege (+15 Prozent) verzeichneten einen starken Anstieg. Bei
den im Jahr 2016 neu begonnenen Hilfen kamen 62 Prozent der Jugendli-
chen aus einer Familie mit mindestens einem Elternteil auslindischer Her-
kunft, in 52 Prozent der Fille wurde in der Herkunftsfamilie kein Deutsch
gesprochen. Eine sehr deutliche Zunahme ist auch bei der Intensiven So-
zialpidagogischen Einzelbetreuung (+40 Prozent) und der Erziechungs-
beistandschaft (+11 Prozent) zu verzeichnen (vgl. Fendrich et al., 2017b).
Insgesamt waren 2016 tiber 60.000 unbegleitete minderjihrige Jugendliche
in der Zustindigkeit der Jugendhilfe, von denen tiber 90 Prozent zwischen
14 und 17 Jahren alt und minnlichen Geschlechts waren (vgl. Die Bundes-
regierung, 2017). Eine Aufgabe, die eine Herausforderung an sich darstellt,
ist hier der Umgang mit der Sexualitit der Jugendlichen mit Fluchterfah-
rung in der Jugendhilfe. Zum einen sind hier die Auseinandersetzung mit
erlebter sexualisierter Gewalt im Herkunftsland oder auf der Flucht, daraus
méglicherweise folgende Traumatisierungen und der Schutz vor Uber-
griffen in Einrichtungen der Jugendhilfe von Bedeutung (vgl. Linke et al,,
2018). Zum anderen ergeben sich aufgrund von kulturellen und religiésen
Sichtweisen, zum Beispiel auf Familie, Partnerschaft, sexuelle Identitit und
Orientierung, Bedarfe hinsichtlich einer sexualpidagogischen Arbeit (vgl.
Haase, 2017, S. 336fL; vgl. ebenso Jannink & Witz, 2017; Miiller, 2017).
Die Fachkrifte in den Einrichtungen der Jugendhilfe werden damit in ihrer
tiglichen Arbeit konfrontiert und miissen folglich auch sexualpidagogisch
bzw. -erzieherisch handeln (vgl. Haase, 2017, S. 339f.). In diesem Kontext
miissen fur die Jugendhilfe auch Fragen der gesellschaftlichen Verhandlung
von Sexualitit und Geschlecht von Gefliichteten in Bezug auf radikalisierte,
negative und kriminalisierende Zuschreibungen durch fremdenfeindliche,

17 Zu bericksichtigen sind hier zum Beispiel Aufgaben der schulischen und beruflichen In-
tegration, der Verselbststandigung nach Fremdunterbringung, der Erziehungsberatung,
der Begleitung junger Familien in ambulanten Hilfen, der Betreuung in Kindertagesstatten
sowie die Berticksichtigung neuer Adressat_innen in der Jugendarbeit, die aufgrund der
Berlicksichtigung des kulturellen und/oder religiésen Hintergrundes, aber auch im Kontext
der durch Kriegserlebnisse und Verluste stehenden Biografie angegangen werden miissen.
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nationalistische und rassistische Gruppen aufgegriffen werden, die Eingang
in den gesellschaftlichen Mainstream finden. Ausgehend von der Bewer-
tung erfolgter sexueller Ubergriffe zeigt sich eine zunehmende Verallgemei-
nerung und Stigmatisierung, dass von (minnlichen) Gefliichteten grund-
satzlich eine sexuelle Gefahr ausgehe und ihre Sexualitit problematisch sei
(vgl. Christmann, 2017, S. 83ft.). Diese Sichtweise beruht auf historisch
entstandenen nationalistischen und rassistischen Ideologien, die aktuell
rechtspopulistisch genutzt werden (ebd., S. 85fF; vgl. auch Tuider, 2017).

Aus diesen Herausforderungen, die sich akeuell gesellschaftlich und
ebenso fir die Jugendhilfe stellen, ergeben sich Auftrige aufgrund der
grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz und der Forde-
rung von Jugendlichen fiir die Jugendhilfe. Einerseits sind der Schutz und
das Wohl von Jugendlichen zentral in Bezug auf die Thematik sexualisierter
Gewalt, andererseits bedarf es eines angemessenen Umgangs mit Sexualitit
in den Einrichtungen, woraus sich die Notwendigkeit sexualerzieherischer
und sexualpidagogischer Kompetenzen bei den Fachkriften ergibt. Sexu-
elle (und in Bezug auf fremdenfeindliche bzw. rassistische Diskriminie-
rungen auch politische) Bildung als Angebot an Jugendliche kann hier als
ein Auftrag im Sinne einer priventiv wie sozialpidagogisch-férdernden
und einer am Wohl der Jugendlichen sowie der Gemeinschaft orientierten
Jugendhilfe formuliert werden.

2.2 Jugendsexualitat
2.2.1 Studien zu Jugendsexualitit - ein Uberblick

Studien zu Jugendsexualitit werden in Deutschland in quantitativen und
qualitativen Forschungen durchgefiihrt. Vor allem die von der Bundes-
zentrale fiir gesundheitliche Aufklirung (BZgA) vorgenommenen und in
Auftrag gegebenen Befragungen geben aufgrund regelmifig wiederholter
Studien einen guten Uberblick iiber die allgemeinen Entwicklungen in
den letzten Jahrzehnten.'® Zentral ist hier die Studie Jugendsexualitit, die
als Wiederholungsbefragung angelegt ist und auf die im weiteren Verlauf

18 Ein Uberblick der durchgefiihrten und publizierten Studien der BZgA zu Jugendsexuali-
tat findet sich unter: https://publikationen.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=395
(03.12.2019).

54

https://dol.org/10.30820/8783837976816-20 - am 26.01.2028, 21:13:25, https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - [ Fmm—


https://doi.org/10.30820/9783837976816-29
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.2 Jugendsexualitit

zu Fragen der sexuellen Entwicklung und Aktivitit Jugendlicher fokussiert
wird. Seit 1980 untersucht die BZgA Einstellungen und Verhaltensweisen
in Bezug auf Sexualitit von Jugendlichen in Deutschland. Dabei bilden
Fragen zu Aufklirung und Kontrazeption einen wichtigen Schwerpunke
(vgl. Bode & Hefling, 2015; BZgA, 2010a).!? Ahnlich wie von der BZgA
in der Bundesrepublik Deutschland wurden in der DDR vom Zentralinsti-
tut fiir Jugendforschung Studien zur Sexualitit Jugendlicher und junger Er-
wachsener umgesetzt. Diesen drei sogenannten Partner-Studien I bis IIT im
Zeitraum von 1972 bis 1990 folgte 2013 eine weitere Studie, PARTNER 4:
Sexualitit und Partnerschaft 16- bis 18jihriger Jugendlicher, die einen his-
torischen Vergleich der Entwicklungen in den Bereichen Sexualitit und
Partnerschaft bei ostdeutschen Jugendlichen ab 1990 erméglicht (vgl.
Weller & Bathke, 2017; Weller, 2013b, 2013c). Ebenfalls aktuelle Ergeb-
nisse zu Jugendsexualitit, Liebe, Partnerschaft und der Phase der Pubertit
liefern die BRAVO Dr. Sommer-Studie (vgl. Bauer Media Group, 2009),
die Shell-Jugendstudie (vgl. Albert et al., 2015) und die Sinus-Jugendstudie
(vgl. Calmbach et al.,, 2016). Nennenswerte Studien zu Jugendsexualitit im
Bereich qualitativer Forschung sind Sexuelle Erfabrungen im Jugendalter
von Clemens Dannenbeck und Jutta Stich (2005) und Jugendsexualitit im
Internetzeitalter von Silja Matthiesen (2013).

In den letzten Jahren sind verschiedene Arbeiten zu spezifischen Phiano-
menen und Adressat_innen durchgefiihrt worden, die mit Blick auf das fur
diese Dissertation eingegrenzte Forschungsfeld der Jugendhilfe von Inter-
esse sind. Damit kommen die eingangs benannten Leerstellen in Wissen-
schaft und Praxis starker in den Blick und es wird eine Bearbeitung dieser
angegangen (vgl. Thiersch, 2012; Winter, 2013). Mit Bezug auf den Schutz
vor sexualisierter Gewalt sind zahlreiche Veroftentlichungen erschienen,
die auf quantitativen und qualitativen Studien basieren und zum Teil spe-
ziell padagogische Kontexte fokussieren (vgl. Fegert et al., 2013; Klees &
Kettritz, 2018; Retkowski et al., 2018a; Stadler et al,, 2012).2° Auf weitere

19 Die BZgA fokussierte urspriinglich nur auf minderjahrige Jugendliche (14 bis 17 Jahre),
erweiterte die Altersstreuung ab 2014 jedoch und bezog auch 18- bis 25-jahrige junge
Erwachsene ein.

20 Einen Uberblick zu durchgefiihrten Forschungsprojekten und einem Teil der daraus
entstandenen Publikationen bietet die Internetseite des Forschungsnetzwerkes Sexu-
alisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pddagogischen Kontexten: https://www.
forschungsnetzwerk-gegen-sexualisierte-gewalt.de (03.12.2019).
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Studien, die Ergebnisse zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen enthalten, wird im Abschnitt zur Privalenz sexualisierter Gewalt
eingegangen (vgl. 2.2.3). Im Bereich der Sexualpidagogik und Sexual-
erzichung liefern die qualitativen Arbeiten Scham in der schulischen Sexual-
erziehung (Blumenthal, 2014), Sexualerziehung in Wobngruppen der statio-
naren Erziehungshilfe aus Sicht der Jugendlichen (Mantey, 2017), Arbeit
an und mit Widerspriichen — zur Herstellung und Aufrechterbaltung einer
sexualpidagogischen Situation (Langer, 2017) und Sexualitit lernen? Eine
Anniherung aus der Perspektive Jugendlicher und padagogischer Fachkrifte
(Beck & Henningsen, 2018) wichtige Erkenntnisse, die in diese Arbeit ein-
flieBen. Fragen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identitit
werden in den Studien ... nicht so greifbar und doch real (LesMigra$, 2012),
Coming-out und dann ...?! (Krell, 2015; Krell & Oldemeier, 2015) und
in den Beitrigen » Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Themen der
Kinder- und Jugendhilfe« (Kugler & Nordt, 2015) und » Sexuelle Orien-
tierung« (Timmermanns, 2013) aufgegriffen, die deren Bedeutung fiir die

Jugendhilfe zeigen.

2.2.2 Jugendsexualitdt - Einordnung und aktuelle Entwicklungen

Die Jugendphase stellt einen eigenstindigen Lebensabschnitt innerhalb
des gesamten Lebenszyklus dar. Als Ubergangsperiode von der Phase der
Kindheit in das Erwachsenenalter ist sie durch eine verwobene Komple-
xitat korperlich-biologischer, entwicklungspsychologischer, intellektueller
und sozialer Verinderungen gekennzeichnet (vgl. Oerter & Dreher, 2002,
S.258). Das Eintreten der biologischen Geschlechtsreife und die entwick-
lungspsychologische Verinderung grenzt die Jugend von der Phase der
Kindheit ab (ebd., S. 259). Die sich anschliefende jugendliche Entwick-
lungsphase, die Adoleszenz, wird von der Jugendforschung auf einen Zeit-
raum von ca. zehn Jahren und die Alterspanne zwischen elf und 21 Jahren
eingegrenzt (ebd., S. 259). Mit Eintritt der Pubertit haben die Jugend-
lichen verschiedene Entwicklungsaufgaben zu bewiltigen, die in einem
»Spannungsverhiltnis zwischen individuellen Bediirfnissen und gesell-
schaftlichen Anforderungen« stehen (ebd., S. 268). In diesem Kontext
stchen die Auseinandersetzung mit der physischen Reifung und die Ak-
zeptanz der korperlichen Wandlung. Dies betrifft neben den Kérperver-
anderungen in Bezug auf Grofle, Gewicht und Muskelkraft vor allem die
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sexuelle Entwicklung, die mit einer hormonellen Umstellung verbunden
ist bzw. durch diese ausgeldst wird (ebd., S. 276f.). Die pubertire Entwick-
lung ist individuell, was innerhalb der Peergroup zu grofien Unterschieden
hinsichtlich der sexuellen Entwicklung (z. B. durch sogenannte Frith- oder
Spitstarter_innen) sowie in Bezug auf den kérperlichen, emotionalen und
sozialen Reifegrad der jungen Menschen fithrt (ebd., S. 280f.). Gesamt-
gesellschaftlich ist aus historischer Perspektive eine Akzeleration bei der
Geschlechtsreife zu beobachten. Diese hat sich in den letzten 150 Jahren
deutlich nach vorn verlagert, sodass Jugendliche frither geschlechtsreif
werden (ebd., S. 280f.; Bode & Heflling, 2015, S. 91). Die Verkiirzung der
Kindheit und ein fritherer Beginn der Jugendphase aufgrund der fritheren
Geschlechtsreife fithren im Zusammenhang mit lingeren Schul- und Aus-
bildungsphasen und einer heute lingeren sozioskonomischen Abhingig-
keit Jugendlicher von den Eltern bzw. der Familie bis in das Erwachsenen-
leben hinein insgesamt zu einer sich ausdehnenden Jugendphase. Diese
wird mit dem Begriff der Postadoleszenz bezeichnet und die Jugendphase
damit auf das dritte Lebensjahrzehnt erweitert. Das Ende der Jugend als
Lebensphase, deren Beginn durch die korperlich-biologische Entwicklung
mit dem Eintreten der Geschlechtsreife gekennzeichnet ist, wird durch
soziale und 6konomische Eigenstindigkeit bestimmt (vgl. Linke, 2015,
S. 57f.). In der Studie Jugendsexualitit 2015 der BZgA (vgl. Bode &
Hefling, 2015)*! belegen die Daten diese Entwicklung einer frither ein-
setzenden Geschlechtsreife am Beispiel der ersten Menstruation. Seit den
1980er Jahren hat sich die Zahl der weiblichen Befragten zwischen 14 und
17 Jahren, die ihre erste Menstruation mit 11 Jahren oder friiher hatten,
von acht auf 15 Prozent nahezu verdoppelt. Heute haben knapp die Hilfte
der Befragten (46 Prozent) im Alter unter 13 Jahren ihre erste Menstrua-
tion. Dies trifft im Alter von 14 Jahren auf tber 90 Prozent der Befragten
zu (ebd., S. 91). Bei den minnlichen Befragten zeigt sich eine grofiere
Altersstreuung beim Zeitpunkt des ersten Samenergusses, der in der Regel
in der Spanne zwischen elf und 17 Jahren liegt. Der Anteil der Befragten,
die mit elf und zwolf Jahren ihre Ejakularche hatten, ist geringer als bei den

21 Die Stichprobe der Studie umfasst 6.065 Personen zwischen 14 und 25 Jahren, wobei in
der Auswertung die Daten der 14- bis 17-jahrigen Jugendlichen und der 18- bis 25-jahri-
gen jungen Erwachsenen differenziert betrachtet werden. In der Studie erfolgen weitere
Differenzierungen nach der Herkunft (deutsche Herkunft/Migrationshintergrund) und
Geschlecht (weiblich/mannlich) (vgl. Bode & Hef3ling, 2015, S. 212).
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weiblichen Befragten, die in diesem Alter ihre Menarche hatten, jedoch
sind auch hier die meisten Befragten im Alter von 14 Jahren geschlechts-
reif (ebd., S. 90). In Bezug auf Sexualitit ist damit ein wichtiger Punke fiir
die Jugendhilfe markiert. Der iiberwiegende Teil der Jugendlichen ist in
dem Zeitkontext, in dem Jugendliche mit Institutionen und Fachkriften
in Kontakt kommen, entweder bereits geschlechtsreif oder wird die Ge-
schlechtsreife erreichen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, nach der sexuellen Ak-
tivitdt Jugendlicher. Hier zeigt sich, dass ca. die Hilfte der unter 14-jih-
rigen Jugendlichen noch keinerlei korperliche Kontakte zum anderen
Geschlecht hatte.”? Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr nehmen die
sexuellen Aktivititen jedoch deutlich zu und ein Grofteil der Jugendli-
chen mit 17 Jahren (90 Prozent) hat Kuss- und iiber zwei Drittel Petting-
erfahrungen (ebd., S. 97). Neben den partnerschaftlichen Aktivititen sam-
meln Jugendliche auch Erfahrungen mit Selbstbefriedigung. Im Alter von
14 Jahren haben tiber 50 Prozent der minnlichen Befragten bereits mas-
turbiert, mit 17 Jahren sind es tiber 80 Prozent. Bei den weiblichen Befrag-
ten sind es deutlich weniger Jugendliche, die Selbstbefriedigung nutzen,
19 Prozent im Alter von 14 und 44 Prozent im Alter von 17 Jahren sind
hier aktiv (ebd., S. 119£). Dass diese Zeitspanne von Bedeutung fiir die
Zunahme sexueller Aktivitit und das Sammeln von Erfahrungen ist, zeigt
auch der Umgang mit Geschlechtsverkehr. Bei den 14-jihrigen Jugendli-
chen haben nur sechs Prozent Koituserfahrung, bei den 17-Jahrigen sind
es 58 Prozent (ebd., S. 107). Im Langzeittrend zeigt sich eine Zunahme
bei sexuellen Aktivititen seit den 1980er Jahren bis 2005, seitdem stag-
nieren die Zahlen bzw. sind bei den unter 14-Jihrigen mit Geschlechts-
verkehr Erfahrenen die Zahlen riickliufig (ebd., S. 112f). In Bezug auf
die Hiufigkeit von Geschlechtsverkehr bei den 14- bis 17-Jahrigen zeigt
sich, dass die Mehrheit bereits mehr als einmal Geschlechtsverkehr hatte.
Ein Drittel der weiblichen Befragten und ein Viertel der méannlichen Be-
fragten haben angegeben, mehr als 50 Mal Geschlechtsverkehr gehabt zu
haben (ebd., S. 142). Bei den 14- bis 17-Jahrigen gibt eine_r von zehn

Jugendlichen an, in den letzten zwolf Monaten engen kérperlichen Kon-

22 Die BZgA-Studie ist eine auf praventive Fragestellungen orientierte Studie hinsicht-
lich Einschatzung und Verbesserung des Verhiitungsverhaltens vor allem in Bezug auf
Kontrazeption. Daher werden bei den meisten Fragestellungen nur heterosexuelle Kon-
takte berlicksichtigt (vgl. Bode & Hef3ling, 2015, S. 97).
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takt zu einer Person gleichen Geschlechts gehabt zu haben (ebd., S. 117).2
Gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen stehen jedoch nicht in einem
direkten Bezug zu einer bestimmten sexuellen Orientierung. In Bezug auf
eine homo- oder bisexuelle Orientierung geben jeweils zwei Prozent der
16- und 17-Jahrigen an homosexuell zu sein, drei Prozent der weiblichen
Befragten und ein Prozent der minnlichen Befragten ordnen sich als bise-
xuell ein und ein weiterer kleiner Teil (drei bzw. zwei Prozent) ist hinsicht-
lich der Orientierung noch unentschieden (ebd., S. 118). Mit zunchmen-
dem Alter bis 25 Jahre steigen diese Zahlen an und bleiben hinsichtlich der
Gewichtung der Geschlechtsdifferenzierung etwa gleich, sieben Prozent
aller weiblichen Befragten und sech Prozent aller minnlichen Befragten
geben eine homo- oder bisexuelle Orientierung an (ebd., S. 118).2* Damit
wird deutlich, dass gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte unabhingig
von der sexuellen Orientierung im Rahmen des jugendlichen Erfahrungs-
lernens stattfinden. Mit der Zunahme der sexuellen Akeivitit Jugendlicher,
die mit Fragen wie der Gestaltung partnerschaftlicher Sexualitit und der
sexuellen Orientierung verbunden ist, wird ein weiterer Punkt markiert,
der Bedeutung fur die Jugendhilfe hat. Jugendliche sind sexuell reif und
in der Regel auch sexuell aktiv, was eine Auseinandersetzung mit dem
Umgang jugendlicher Sexualitit im Lebensalltag in den Institutionen und
durch die Fachkrifte nétig macht. Diese Aufgabe stellt sich fir die sta-
tiondren Erziehungshilfen in einer besonders komplexen Form, da hier
Schutzaspekte, die Bediirfnisse der Jugendlichen und die sozialpadagogi-
sche bzw. erzieherische Anerkennung und Ermoglichung eines jugendli-
chen Lern- und Erfahrungsraums beriicksichtigt und abgewogen werden
miissen (vgl. Linke, 2017, S. 45f.; Mantey, 2017, S. 351fF.). Auch wenn die
Zahl der Jugendlichen, die in der BZgA-Studie eine homo- oder bisexuelle
Orientierung angeben, im Vergleich zur Gesamtpopulation nicht hoch
ist, ist die Berticksichtigung dieser Jugendlichen in der Jugendhilfe von
grofler Bedeutung, da sie besonders vulnerabel sind (vgl. Krell & Olde-
meier, 2015; Kugler & Nordt, 2015).

Im Kontext mit der sexuellen Entwicklung und der Aktivitit Jugendli-
cher steht die Frage der Sexualaufklarung und Wissensvermittlung. Jugend-

23 Die Formulierung »enger korperlicher Kontakt« bezieht sich auf die in der Studie ver-
wendete Fragestellung (ebd., S. 117).

24 14- und 15-jahrige Jugendliche wurden nicht nach ihrer sexuellen Orientierung befragt
(ebd., S.118).
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liche nutzen hier laut der BZgA-Studie unterschiedliche Méglichkeiten,
die sich grob in personliche und mediale Quellen unterteilen lassen. Trotz
einer Zunahme der medialen Nutzung, vor allem durch das Internet, sind
personliche Kontakte weiter von grofler Bedeutung (vgl. Bode & Hef-
ling, 2015, S. 13f.). An erster Stelle stehen hier Personen aus dem alldg-
lichen Umfeld. So sind fir die 14- bis 17-Jahrigen die eigenen Eltern,
beste Freund_innen und Lehrer_innen die wichtigsten Personen fur die
Sexualaufklarung. Hinsichtlich einer rollen- und geschlechterdifferenzier-
ten Betrachtungsweise zeigt sich, dass fir die weiblichen Befragten die
Mutter (53 Prozent) und fiir die minnlichen Befragten die Lehrer_innen
(43 Prozent) die wichtigsten Personen hinsichtlich der Wissensvermittlung
darstellen. Als Vertrauenspersonen fiir sexuelle Fragen nehmen auch die
Eltern eine wichtige Position ein, stirkste Gruppe sind jedoch die besten
Freund_innen, die fir iiber 60 Prozent der Jugendlichen wichtigste Ver-
trauenspersonen sind. Mit den Eltern kénnen ca. 50 Prozent aller Jugend-
lichen tiber Sexualitit und Partnerschaft sprechen. Hier zeigen sich in der
BZgA-Studie Unterschiede in Hinblick auf Geschlecht und Herkunft. Der
Anteil der Jugendlichen, die mit den Eltern kommunizieren kénnen, ist
bei Jugendlichen deutscher Herkunft deutlich hoher als bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund und der Anteil der weiblichen Befragten ist
jeweils hoher als der der minnlichen Befragten (ebd., S. 26). Lehrer_innen,
die ebenfalls als wichtige Personen der Sexualaufklirung und Wissens-
vermittlung benannt werden, kommen dagegen als Vertrauenspersonen
kaum in Betracht (ebd., S. 23). Die Schule ist vor allem fiir grundlegende
Fragen der Wissensvermittlung wichtig. Uber 80 Prozent der Jugendlichen
geben an, das Wissen tiber Sexualitit und Empfingnisverhiitung iiberwie-
gend durch die schulische Sexualaufklirung erhalten zu haben. Die Ver-
breitung schulischer Sexualerzichung ist sehr grof3, iiber 90 Prozent der
Jugendlichen haben hier Angebote erlebt (ebd., S. 34). Die Themen der
schulischen Sexualaufklirung sind fokussiert auf die Vermittlung biolo-
gischer Kenntnisse zu Kérperentwicklung, Empfingnis, Schwangerschaft
und Geburt, Geschlechtskrankheiten sowie auf praventive Themen der
Verhiitung. Die Thematisierung von anderen Bereichen wie Schwanger-
schaftsabbruch, Homosexualitit, Zirtlichkeit und Liebe oder sexuelle
Gewalt und Missbrauch fand bei jeweils tiber der Hilfte der Jugendlichen
nicht statt (ebd., S. 36f.). Weitere Themen wie Selbstbefriedigung (29 Pro-
zent), Pornografie (22 Prozent), Prostitution (20 Prozent) oder Beschnei-
dung von Minnern (25 Prozent) werden deutlich weniger besprochen
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(ebd., S. 27). Fiir die Jugendhilfe wird anhand der Bedeutung dieser beiden
Sozialisationsinstanzen, Eltern und Schule, fir die Sexualaufklirung und
die Kommunikation iiber sexuelle Themen ein weiterer Punkt markiert,
der eine Befassung mit jugendlicher Sexualitit notig macht. Die Jugend-
hilfe, die, wie oben beschrieben, selbst eine wichtige Sozialisationsinstanz
darstellt und entweder erginzende Angebote zu Familie und Schule schaff,
diese unterstiitzt oder diese auch (voriibergehend) ersetzen muss, ist in
diesen Fillen auch gefordert Aufgaben der Sexualerzichung, -aufklirung
und Wissensvermittlung zu iibernchmen (vgl. Linke, 2015, S. 40). Dies ist
beziiglich der hier angefiihrten quantitativen Ergebnisse vor allem hinsicht-
lich der Rolle der Eltern als wichtige Vertrauenspersonen zu Sexualitit und
bei Nicht-Vorhandensein von Vertrauenspersonen zu reflektieren.

2.2.3 Pravalenz und Risikofaktoren zu sexualisierter Gewalt
bei Jugendlichen

Neben der bereits erwiahnten Notwendigkeit einer Auseinandersetzung
mit sexualisierter Gewalt in padagogischen Kontexten stellt sexualisierte
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche insgesamt ein fir die Jugendhilfe
relevantes Thema dar. Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage
des SGB VIIL In § 1 Absatz 3 Satz 3 wird der grundlegende Auftrag,
Kinder und Jugendliche vor Gefahren fir ihr Wohl zu schiitzen, und
in §8a SGB VIII der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefihrdung formu-
liert. Mit Blick auf die Betroffenen zeigt sich, dass sexualisierte Gewalt
zu einer hohen psychischen Belastung und psychosozialen Beeintrichti-
gung fithren kann, die zum Teil auch noch lange nach der Tat wirken (vgl.
Fegert et al., 2013, S. 136). Ausgehend von dem gesetzlichen Schutzauf-
trag ist ein Wissen tiber die gesellschaftlich vorliegende Pravalenz sexu-
alisierter Gewalt gegen Minderjihrige, tiber Orte und Personen, die in
diesem Kontext von Bedeutung sind, tiber mogliche Risikofaktoren und
die Faktoren, die eine Aufdeckung und Bewiltigung begiinstigen, notig.
In diesem Zusammenhang ist die Familie als Ort, an dem Kinder und
Jugendliche sexualisierte Gewalt erleben kénnen, von besonderer Bedeu-
tung. Dies schlieffit wieder an die gesetzliche Grundlage im SGB VIII an,
einerseits ist hier das Wachteramt in Bezug auf das Kindeswohl, was auch
die Pflege, Betreuung und Erzichung in der Familie durch die leiblichen
Eltern betrifft (§ 1 SGB VIII), zu beriicksichtigen und andererseits werden
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verschiedene Angebote und Hilfen (Leistungen) direkt an die Eltern bzw.
Sorgeberechtigten und die Familie als Lebensort adressiert (vgl. z. B. §§ 14,
16-19,27-31 SGB VIII).

Daten zur Privalenz sexualisierter Gewalt bilden das Hellfeld und
Dunkelfeldstudien ab. Das Hellfeld ist, was den Strafverfolgungsbehorden
bekannt ist und zur Anzeige gebracht wird. Somit gibt die Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS) einen Uberblick der angezeigten Straftaten und
das Statistische Bundesamt einen Uberblick zu den Verurteilungen. Diese
Daten sind abhingig vom Anzeigeverhalten der Bevolkerung und damit
nur bedingt aussagekraftig. Das Anzeigeverhalten kann durch unterschied-
liche Faktoren beeinflusst werden. Dazu gehoren zum Beispiel individuelle
Faktoren wie Scham davor von dem Erlebten zu berichten, gesellschaftli-
che wie die Angst vor Stigmatisierung oder strukturelle Faktoren wie das
Nicht-Vorhandensein von geeigneten Ansprechpartner_innen bei der
Polizei oder der Méglichkeit der Begleitung durch entsprechende Bera-
tungsstellen (vgl. Fegert et al., 2013, S. 38f.; Lamnek et al,, 2012, S. 147;
Kavemann et al., 2016). Straftaten im Bereich des sexuellen Missbrauchs
von Kindern (§§ 176, 176a und 176b StGB) wurden 2016 in 12.019 Fillen
registriert (vgl. Bundeskriminalamt, 2016, S. 13). Im Langzeittrend ist
seit 2002 mit ca. 16.000 Straftaten ein Riickgang zu beobachten, wobei
sich die Zahlen in den letzten Jahren in etwa auf einem Niveau bewegen
(ebd., S. 14). Weitere erfasste Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung Minderjihriger sind Besitz und Beschaffung von Kinderpornografie
(5.687 Fille) und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (654 Fille)
(ebd., S. 13). Die Daten aus dem Hellfeld zeigen ebenfalls, dass die meisten
Straftaten (62,5 Prozent) gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Ge-
waltanwendung oder Ausnutzung eines Abhingigkeitsverhiltnisses im
familidren und sozialen Umfeld veriibt wurden (vgl. Bundeskriminalamt,
2014, S. 52). Aufgrund von Ergebnissen aus Dunkelfeldstudien wird von
zehn bis zwanzigmal so vielen Fillen ausgegangen, wie in der polizeilichen
Kriminalstatistik erfasst werden (vgl. Bange & Deegener, 1996; Finkelhor,
2005; Wetzels, 1997).

In Deutschland wurden diese Dimension und die Bedeutung des fami-
lidren und niheren sozialen Umfeldes als Ort fiir Ubergriffe durch Studien
in den 1990er Jahren deutlich (vgl. Bange & Deegener, 1996; Wetzels,
1997). Demnach ist jedes vierte bis fiinfte Madchen und jeder zwolfte
Junge von sexualisierter Gewalt betroffen (vgl. Bange & Deegener, 1996,
S.49). Die Ergebnisse zeigen, dass ca. 70 Prozent der T4ter_innen Personen
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aus dem sogenannten Nahfeld (familiires und niheres soziales Umfeld)
sind (vgl. Bange & Deegener, 1996, S. 129F.). Diese kénnen differenziert
werden in ca. 42 Prozent Bekannte und 27 Prozent Familienangehérige
(vgl. Wetzels, 1997, S. 16). Im Rahmen eciner aktuelleren Studie im Auftrag
der Unabhingigen Beauftragten der Bundesregierung zur Aufarbeitung des
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) wurden 6.754 Datensitze von den
tiber 20.000 Anrufen, Briefen und E-Mails, die bei der Beauftragten einge-
gangen waren, ausgewertet (vgl. Fegert et al,, 2013, S. 114). In den 1.853
Fillen von Missbrauch in Familien gaben 45 Prozent der Personen den leib-
lichen Vater als Titer an. Als weitere Téter_innen wurden die Mutter und
der Stiefvater in jeweils 9 Prozent der Fille, Onkel und Bruder in jeweils
8 Prozent und Grofiviter in 7 Prozent der Fille genannt (vgl. Fegert et al.,
2013, S. 157£). In einer weiteren Studie geben knapp iiber 6 Prozent der
befragten Personen an, bis zu ihrem 16. Lebensjahr mindestens eine Miss-
brauchserfahrung gemacht zu haben (vgl. Stadler et al., 2012, S. 53f.). Der
Grof3teil der (iiberwiegend minnlichen) Titer_innen kam in diesen Fillen
ebenfalls aus dem engen Familienkreis (ebd., S. 37, 56). Werden die hier
zusammengetragenen Erkenntnisse fiir eine Einschitzung zugrunde gelegt,
so muss von mindestens 100.000 bis 200.000 Kindern und Jugendlichen
pro Jahr in Deutschland ausgegangen werden, die von sexualisierter Gewalt
betroffen sind, ein Grofiteil davon in der Familie oder im familiennahen
Umfeld. Es wird allerdings angenommen, dass sowohl die Befunde der
Hell- wie der Dunkelfeldstudien die vorkommende sexualisierte Gewalt an
Kindern unterschitzen (vgl. Zimmermann et al., 2010, S. 15).

In Bezug auf maogliche Risikofaktoren fithren mehrere Studien die fa-
miliiren Verhiltnisse als einen entscheidenden Faktor an. Kinder, die von
sexualisierter Gewalt betroffen waren, geben deutlich hiufiger als andere
schlechte Elternpaar- und Eltern-Kind-Bezichungen an und kommen hiu-
figer aus soziostrukturell und emotional beeintrichtigten Familienverhilt-
nissen. In Familien, in denen es zu sexualisierter Gewalt kommt, finden
sich haufiger autoritire Familien- und Erzichungsmodelle, in denen der
Mann das uneingeschrinkte Familienoberhaupt darstellt. Als weitere Fak-
toren werden rigide Sexualnormen und eine Tabuisierung von Sexualitit
in der Familie benannt (vgl. Ballantine, 2012, S. 57; Bange & Deegener,
1996, S. 51fF.). In Familien, in denen es zu sexualisierter Gewalt kommt, be-
steht ein hohes Risiko fiir Kinder und Jugendliche, selbst sexuell aufFalliges
Verhalten zu entwickeln und in diesem Kontext auch gegeniiber anderen
Minderjihrigen iibergrifhg zu werden (vgl. Klees, 2008; Mosser, 2012).
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Studien gehen davon aus, dass ca. 20 Prozent bis ein Drittel der sexuel-
len Ubergriffe von noch nicht erwachsenen jugendlichen Personen veriibt
werden (vgl. Rusack, 2018, S. 317£.; Tidefors et al.,, 2010, S. 350; vgl. auch
Schmid, 2012; Maschke & Stecher, 2017). In der Polizeilichen Kriminal-
statistik stellen die Tatverdichtigen unter 18 Jahren ca. ein Drittel aller
Tatverdichtigen bei sexuellem Missbrauch von Kindern dar und 8 Prozent
von allen Tatverdichtigen sind unter 14 Jahren (vgl. Bundeskriminalamt,
2016, S. 15). Kinder und Jugendliche, die tibergriftig werden, wiirden ihre
ersten Ubergriffe meist im familidren Kontext begehen, ca. 69 Prozent
davon gegeniiber Geschwistern, die weiteren wiirden gegeniiber Cousinen,
Cousins, Nichten und Neffen iibergriffig (vgl. Tidefors et al., 2010, S. 350).
Im Zusammenhang mit sexuellen Ubergriffen unter Kindern und Jugendli-
chen in Familien werden drei Punkte genannt, die relevante Risikofaktoren
darstellen:
1. die familidre Organisationsstruktur, geprigt durch einen dominanten
Vater und eine passive Mutter,
2. die physische und emotionale Abwesenheit der Eltern und
3. das sexuelle Klima in der Familie (vgl. Phillips-Green, 2002, S. 197;
Ballantine, 2012, S. 57f.).

Das familidre sexuelle Klima kann in folgende Formen differenziert werden,

die jeweils einen Risikofaktor darstellen:

1. sehr offenes Sexualverhalten und sexuelle Kommunikation mit feh-
lenden Grenzen,

2. rigide Sexualnormen und mangelnde Kommunikation tiber sexuelle
Themen und

3. unklare, unbestindige Regeln zum Sexualverhalten in der Familie
(vgl. Ballantine, 2012, S. 58; Mosser, 2012, S. 36, 41£.; Phillips-Green,
2002, S. 198).

In Bezug auf die Familienkonstellation bergen bestimmte Familienformen
ein héheres Risiko dafiir, dass es zu Ubergriffen unter Geschwistern kommt.
Dies sind einmal Patchworkfamilien, in denen Kinder und Jugendliche mit
ihren nicht leiblichen Geschwistern zusammenleben (vgl. Mosser, 2012,
S. 63). Kinder aus Patchworkfamilien (Stieffamilien) berichten deutlich
hiufiger, von Gewalt und sexualisierter Gewalt durch Geschwister be-
troffen zu sein (vgl. Turner et al., 2007, S. 286). Eine weitere Familien-
form sind Ein-Eltern-Familien, bei denen hiufig das unsichere Wohn-
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oder Schulumfeld das Risiko erhoht, von sexualisierter Gewalt betroffen
zu werden (ebd., S. 288). Dies hingt mit den schwierigen soziékonomi-
schen Bedingungen von Ein-Eltern-Familien zusammen, die sich auf den
Lebensort auswirken. Aufgrund von Abwesenheit des einen Elternteils in
der Familie, zum Beispiel durch berufliche Verpflichtungen, kann es auch
dazu kommen, dass iltere Geschwister ihre Machtstellung aufgrund der
Abwesenheit des Elternteils gegeniiber jiingeren Geschwistern ausnutzen
(vgl. Phillips-Green, 2002, S. 197).

Ebenso wie ein Wissen tiber die moglichen Risikofaktoren ist eines iiber
die Faktoren wichtig, die eine Aufdeckung begiinstigen. Hier zeigen ver-
schiedene Studien die Bedeutung von Vertrauenspersonen auf, denn etwa
die Hilfte der von sexualisierter Gewalt betroffenen Kinder versucht, sich
an eine Person ihres Vertrauens zu wenden (vgl. Bergmann, 2012, S. 257).
Es zeigt sich jedoch, dass Betroffene von Ubergriffen im familiiren Kon-
text davon berichten, dass ihnen oft nicht geglaubt wurde, wenn sie sich
Personen inner- und auf8erhalb der Familie anvertrauten (vgl. Fegert et
al., 2013, S. 163ff.). Je mehr Familienmitglieder am Missbrauch beteiligt
waren (z.B. generationsiibergreifend oder in der Form, dass dieser durch
die Familie organisiert wurde, indem Eltern ihre Kinder verkauften), desto
schwieriger wurde es fiir die Betroffenen sich an eine Vertrauensperson
zu wenden (ebd., S. 161fF). In diesem Kontext werden sogenannte Push-
und Pull-Faktoren benannt (vgl. Kavemann et al., 2016, S. 95). Als Push-
Faktoren konnen diejenigen betrachtet werden, die das Sprechen und die
Aufdeckung im Zusammenhang mit anderen Personen fordern, zum Bei-
spiel keine bestechende Abhingigkeit mehr von der tbergriffigen Person,
Vorhandensein einer Vertrauensperson, Aufdeckung durch eine andere
Person oder die Kenntnis von der Offenlegung anderer betroffener Per-
sonen (ebd., S. 97f.). Pull-Faktoren motivieren zu einer Aufdeckung, da
dadurch eine Verbesserung der Lebensqualitit méglich oder erhofft wird,
zum Beispiel weitere Ubergriﬁ‘b zu verhindern, Zuwendung und Anteil-
nahme zu erhalten oder die Anerkennung des erfahrenen Unrechts zu er-
reichen (ebd., S. 107). Das Sprechen iiber erfahrene sexualisierte Gewalt
ist neben den oben genannten Faktoren, wie dem Vorhandensein von
Vertrauenspersonen, auch von den kommunikativen Kompetenzen der
Person abhingig (vgl. Zimmermann et al., 2010, S. 24). Diese werden eben-
falls als ein wichtiger Resilienzfaktor betrachtet (vgl. Wagenblass, 2012,
S. 75f; Rendtorff, 2012, S. 149). Die vorangegangenen Punkte verweisen
auf Méglichkeiten und Notwendigkeiten sexueller Bildung und eine nétige
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Sensibilitdt bei Fachkriften, zum Beispiel in Bezug auf das Ernstnehmen
von berichteter sexualisierter Gewalt. Durch sexuelle Bildung konnten
die kommunikativen Kompetenzen tiber Sexualitit zu sprechen gefordert
werden und damit sowohl priventiv ein Beitrag zum Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt geleistet als auch die Offenlegung und Bewiltigung unterstiitzt
werden. Firr die Jugendhilfe ist in diesem Zusammenhang das Vorhanden-
sein von Fachkriften als Vertrauenspersonen fir Jugendliche in den jewei-
ligen Institutionen ein wichtiger und zu reflektierender Punke.

2.3 Zusammenfassung

Nach der erfolgten Einfithrung in die Arbeit und einem Umriss des Unter-
suchungsanliegens in Kapitel 1 folgte in diesem Kapitel eine Untersetzung
des Erkenntnisinteresses zum Untersuchungsanliegen Sexuelle Bildung
in der Kinder- und Jugendhilfe. In diesem Zusammenhang wurden die
beiden Bereiche Jugendhilfe und Jugendsexualitit betrachtet, um das
Forschungsfeld zu beschreiben und einzugrenzen sowie die thematische
Setzung innerhalb des Feldes zu begriinden. Die gesetzlichen Auftrige
und Leistungen der Jugendhilfe sind dargelegt und wurden hinsichtlich
ihrer sozialpidagogischen bzw. erzicherischen Ziele betrachtet. Dabei
konnte deutlich gemacht werden, dass Bildung sowohl Auftrag wie Ziel
der Jugendhilfe ist und insbesondere durch die Jugendarbeit Bildungs-
projekte realisiert werden sollen und kénnen. Das geschah unter Einbe-
zug der historischen Wurzeln der Jugendhilfe. Diese Herleitung ist fuir
ein Verstindnis der heutigen Jugendhilfe in Deutschland unumginglich,
da sie nur unter Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen
ist. Jugendhilfe umfasst den Schutz wie die Forderung von Jugendlichen.
Mit den ausgewihlten speziellen und aktuellen Herausforderungen, mit
denen Jugendhilfe unter anderem heute befasst ist, wird bereits deutlich,
dass Jugendhilfe sich mit Sexualitit auseinandersetzen muss. Dabei stellt
sexualisierte Gewalt in padagogischen Kontexten eine Facette dar, aus der
sich ergibt, dass es sowohl Schutzkonzepte wie sexualpidagogische Kon-
zepte braucht. Die andere Herausforderung infolge von Migration durch
Flucht macht dies ebenso notig. Durch die Verschiedenheit kultureller,
traditioneller und religioser Aspekte in Bezug auf Sexualitit, Partnerschaft
und Familienplanung ergeben sich auch hier sexualpidagogische Heraus-
forderungen fiir die Jugendhilfe. Bei der Betrachtung zu Jugendsexualitit
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wird deutlich, dass Jugend durch das Erlangen der Geschlechtsreife eine
wichtige Phase in Bezug auf die sexuelle Entwicklung und den Beginn
erster partnerschaftlicher sexueller Kontakte ist. Es zeigt sich, dass die
meisten Jugendlichen in der Zeit zwischen 14 und 17 Jahren sexuell aktiv
werden. In Bezug auf die Wissensvermittlung und das Vorhandensein von
Vertrauenspersonen, mit denen tiber sexuelle Themen gesprochen werden
kann, sind die Eltern und die Schule neben der Peergroup die wichtigsten
Personen bzw. Orte. Dies ist fir die Jugendhilfe vor allem dann von Be-
deutung, wenn diese Sozialisationsinstanzen ihre Aufgaben und ihre Rolle
(vor allem die Eltern bzw. die Familie) nicht (mehr) angemessen ausfiihren
konnen. Grundsitzlich kommt der Jugendhilfe als eigenstindige und pro-
fessionell erzicherisch bzw. padagogisch agierende Sozialisationsinstanz
hier die Aufgabe zu, sich mit Sexualitit als Thema in Bezug auf die kor-
perliche und psychosexuelle Entwicklung und die sexuelle Sozialisation zu
beschiftigen, was wiederum auf die Notwendigkeit eines sexualpidagogi-
schen Konzepts oder zumindest auf eine ebensolche vorhandene Kompe-
tenz bei den Fachkriften verweist. Die Privalenz vorhandener sexualisier-
ter Gewalt insgesamt und im Besonderen im familidren Rahmen markiert
einen weiteren Punkt, an dem sich Jugendhilfe mit Sexualitit beschiftigen
muss. Einerseits steht hier der Schutz von Kindern und Jugendlichen im
Vordergrund und daran schlielen sich Fragen der Privention, der Auf-
deckung bzw. Offenlegung und des Schutzes vor erneuten Ubergriffen im
Kontext sexualisierter Gewalt an. Andererseits muss hier eine Aufarbeitung
des Erlebten erfolgen und unterstiitzt werden, Fragen der méglicherweise
stationdren oder ambulanten Arbeit mit tibergriffigen und betroffenen
Kindern und Jugendlichen sind zu kliren und schliefSlich muss beriicksich-
tigt werden, dass auch diese Heranwachsenden den Prozess der sexuellen
Reife durchlaufen, Bediirfnisse nach (angemessenen) sexuellen Aktivititen
entwickeln kénnen und ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben
und dabei Unterstiitzung und Begleitung benétigen. Eine sexuelle Bildung
in der Kinder- und Jugendhilfe schliefit sowohl an die rechtlichen und in-
haltlichen Grundlagen des SGB VIII wie an die realen Erfordernisse und
Herausforderungen Jugendlicher im Kontext von Sexualitit an.
Zusammenfassend lisst sich aus den unterschiedlichen Perspektiven,
aus denen das Untersuchungsanliegen in den beiden ersten Kapiteln be-
trachtet wurde, die Bedeutung der Beschiftigung mit sexuellen Themen
fur die Jugendhilfe unterstreichen. Die hier aus rechtlicher und inhaltli-
cher Sicht der Jugendhilfe, in Bezug auf Leistungen und Aufgaben, aus
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sexualwissenschaftlicher Sicht, mit Blick auf biologische, entwicklungs-
psychologische und soziologische Faktoren, unter Einbezug des aktuellen
Forschungsstandes vorgenommenen Betrachtungen verweisen nicht nur
auf diese Bedeutung, sondern auch auf Méglichkeiten einer sexuellen Bil-
dung im Kontext der Jugendhilfe. Dazu ist es zunichst notwendig, den
Bildungsbegriff und das Bildungsverstindnis fir die Jugendhilfe zu klaren.

68

https://dol.org/10.30820/8783837976816-20 - am 26.01.2028, 21:13:25, https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - [ Fmm—


https://doi.org/10.30820/9783837976816-29
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	2.1 Kinder- und Jugendhilfe
	2.1.1 Historischer Zugang I: Von der Jugendfürsorge zur Jugendhilfe
	2.1.2 Historischer Zugang II: Von der Jugendpflege zur Jugendarbeit
	2.1.3 Grundlegende strukturelle Bedingungen
	2.1.4 Begriffsbestimmung
	2.1.5 Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
	2.1.5.1 Kinder- und Jugendarbeit
	2.1.5.2 Hilfen zur Erziehung
	2.1.5.3 Konzepte der Jugendhilfe unter einer sozialräumlichen und adressat_innenorientierten Perspektive

	2.1.6 Spezielle und aktuelle Herausforderungen an Jugendhilfe

	2.2 Jugendsexualität
	2.2.1 Studien zu Jugendsexualität – ein Überblick
	2.2.2 Jugendsexualität – Einordnung und aktuelle Entwicklungen
	2.2.3 Prävalenz und Risikofaktoren zu sexualisierter Gewalt bei Jugendlichen

	2.3 Zusammenfassung

